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Vorwort 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Leistungsbereichs 

 
Die Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) im März 2011, rückwirkend zum 
01.01.2011, stellt für die Kommunen und Jobcenter in Deutschland bis heute eine große organisato-
rische Herausforderung dar. 
 
In Mainz erhalten die Anspruchsberechtigten Ihre BuT-Leistungen von der Stadt oder/und dem 
Jobcenter Mainz. Dieses Handbuch dient den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Einrichtun-
gen als Leitfaden für Ihre tägliche Arbeit und wurde in zahlreichen Abstimmungsgesprächen u. a. 
entwickelt um eine weitgehend einheitliche Vorgehensweise und Bewilligungspraxis zu erreichen.  
 
In der Praxis wird es Konstellationen geben, die aufgrund der Vielzahl möglicher Fallvarianten hier 
nicht dargestellt werden können. Bei der Antragsprüfung und Bewilligung sind in jeden Fall weiter-
hin die individuellen Gegebenheiten und die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Unser 
Ziel ist es, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Kindern eine niedrigschwellige Teilnah-
me an den Angeboten des BuT zu ermöglichen. 
 
Das Handbuch wird laufend weiterentwickelt, einzelne gekennzeichnete Abschnitte befinden sich 
derzeit noch in Arbeit. Scheuen Sie sich nicht mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn Ihrer Ansicht 
nach Änderungen oder Ergänzungen erforderlich sind.  
 
Externen Dritte die Interesse an den Leistungen und Verfahren zum BuT haben, kann das Hand-
buch gerne ab der Auflage Nr. 5  zur Verfügung gestellt werden mit Verweis auf die laufende Aktua-
lisierung. 
 
Viele Grüße 
Claus Hensel 
 
Amtsleitung  
Amt für soziale Leistungen der Stadt Mainz 
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1. Überblick und Organisation 
 

1.1. Informationen und Öffentlichkeitsarbeit 
 
www.mainz.de/bildungspaket 
www.bildungspaket/bmas.de 
 

• Die Öffentlichkeit (Bürger und Leistungsanbieter) wurde seit März 2011 mit mehreren 
Zeitungsartikeln auf die Leistungen des BuT aufmerksam gemacht. 

• Der Internetauftritt mit allen Informationen und Formularen wurde im April 2011 
freigeschaltet. 

• Druck eines Flyers erfolgte im Mai 
• Dieser wurde den Mainzer Anspruchsberechtigten im Mai/Juni 2011 zugesandt. 
• In diversen Gremien (runder Tisch etc.) wird regelmäßig über das BuT informiert 

 
 

1.2. Anlagen zu diesem Handbuch 
 
• Anlage „Formulare“ 
• Anlage „Prozesse“ 
• Anlage „Sonstige Unterlagen“ 

 
 

1.3. In diesem Handbuch verwendete Abkürzungen 
 
BUT = Bildungs- und Teilhabepaket 
GP = Geschäftsprozess 
LA = Leistungsanbieter  
LE = Leistungsempfänger 
LV = Leistungsvereinbarung 
SB = Sachbearbeiter 
JC = Jobcenter 
SchulG = Schulgesetz RLP 
BKGG = Bundeskindergeldgesetz 
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1.4. Gemeinsame Arbeitsordner  

 
Stadt Mainz intern 
Q:\AMT50\50-03_Abteilung-3\Allgemeines\Qualitätsmanagement\Bildungs- und Teil-
habepaket zur Ablage von:  
•••• Anträgen/Hinweisen 
•••• Bescheiden 
•••• Handbuch/FAQ-Liste. Diese wird von Amt 50 laufend aktualisiert wird und geht dem 

Jobcenter nach jeder Aktualisierung zu. 
•••• Etc. 

 
Stadt Mainz – Jobcenter 
Die Möglichkeit der Einrichtung eines gemeinsamen Ordners wurde  geprüft, aber auf-
grund des negativen Kosten/Nutzen-Verhältnisses verworfen. 
 
 

1.5. Zuständigkeiten für die BuT-Leistungen - Von der Antragstellung bis 
zur Abrechnung   
 

Leistungen BUT Leistungsempfänger Zuständig 
SGB II 
 

JC Ausflüge/ 
Klassenfahrten 

SGB XII, Wohngeld, AsylbLG, Kinderzuschlag 50.01/50.02 
 

SGB II 
 

JC Lernförderung 

SGB XII, Wohngeld, AsylbLG, Kinderzuschlag 50.01/50.02 
 

SGB II 
 

JC Teilhabe 

SGB XII, Wohngeld, AsylbLG, Kinderzuschlag 
 

50.01/50.02 

Mittagessen Schule Alle 
Rückübertragung durch Trägerversammlung für SGB II-
Leistungsbezieher auf die Stadt Mainz ist Voraussetzung 

Amt 40 

Mittagessen Kitas, 
Horte 
 

Alle 
Rückübertragung durch Trägerversammlung für SGB II-
Leistungsbezieher auf die Stadt Mainz ist Voraussetzung 

51.03 
 

Schülerbeförderung Alle 
Rückübertragung durch Trägerversammlung für SGB II-
Leistungsbezieher auf die Stadt Mainz ist Voraussetzung 

Amt 40 

SGB II 
 

JC Schulbedarf 

SGB XII, Wohngeld, AsylbLG, Kinderzuschlag 
 

50.01/50.02 

Kontaktaufnahme und Abschluss von Vereinbarungen mit den Leistungsanbietern 
bei „Lernförderung“ und „Teilhabe“ und ggf. weiteren, falls erforderlich. 

50.03 
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•••• Zuständigen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 
Lt. Vereinbarung zum 01.01.2011 zwischen Land und kommunalen Leistungsträgern 
sind die zuständigen Behörden für die Durchführung der Leistungen für BuT u. a. die 
Kreisverwaltungen bzw. die Stadtverwaltungen in deren Bereich die anspruchsberechtig-
te Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat (s. Anlagen). 
 

•••• Zuständigkeit bei „Misch-Fällen“ 
Das Job-Center und die Stadt Mainz haben sich, bis zu einer etwaigen anderslautenden 
Reglung in evtl. noch folgenden Richtlinien darauf verständigt, dass der Träger zustän-
dig ist, der den oder die Erziehungsberechtigte führt.  
Gibt es zwei Erziehungsberechtigte, die bei unterschiedlichen Trägern Hilfe erhalten, ist 
der Träger zuständig der auch das Kind betreut (s. FAQ-Liste). 
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1.6. Ansprechpartner innerhalb der Stadt Mainz  
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1.7. Fallstatistiken   
 
Es werden regelmäßig Statistiken zu Fallzahlen/eingegangenen Anträgen verlangt, u. a. von: 
 
• Amt für Öffentlichkeitsarbeit (Nachfrage Presse) 
• Dezernat 
• Benchmarking 
• Bund/Land 
• Städtetag 
• etc. 
 
Stadt Mainz 
 
• Abt. 50.01: Generell sollen statistische Auswertungen über open erfolgen. 

 
Übergangslösung 
Bis zur Einführung von open (Juni 2011)  wurden Strichlisten geführt. 
 
Alle Fälle wurden nachträglich in open erfasst (mit Zahlsperre) – eine Auswerung ab 01.01.2011 
ist demnach über open möglich. 
 

• Amt 40: Auswertungen werden über Lunch (Mittagessen) und Lotus (Schülerbeförderung) erstellt 
 

• 51.03: Auswertungen Mittagessen werden über eine xls-Liste erstellt.  
 
 

Jobcenter 
 
Die Falldaten werden in einer Datenbank erfasst. 
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1.8. Personalplanung 
 
Zur Planung u. a. des künftigen Personalbedarfs ist es erforderlich, den durchschnittlichen Zeitauf-
wand je Fallbearbeitung zu schätzen. Hierzu wird benötigen:  
•••• Eine Schätzung der Antragseingänge – erfolgt zu gegebener Zeit anhand Statistikdaten 

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Antrag 
•••• Hier bitten wir alle Mitarbeiter bei jeweils 3 Fällen bei allen Leistungen den Zeitaufwand der Be-

arbeitung in Minuten in die beiliegenden Formulare zu notieren, damit wir einen Durchschnitts-
wert je Fall ermitteln können. 
Der Durchschnittswert ist auch für spätere Hochrechnung der Personalkosten für die Abrech-
nung mit dem Bund erforderlich. 
 

Personalplanung BUT 
 

Name: ____________________________  SG:  _____________________________ 
 
Bitte den für die Bearbeitung erforderlichen Zeitaufwand in Minuten eintragen 
 
Leistung Antragsprüfung Anforderung 

von Unter-
lagen 

Bescheiderstellung 
Bewilligung, Ableh-
nung inkl. Ausdruck 
von Kostenzusagen, 
Gutscheinen etc. 

Abrechnung Beantwortung 
von Fragen 
etc. 

Summe 

      

      

Ausflüge 

       

      

      

Klassenfahrten 
 
 

      

      

      

Schulbedarf 

       

      

      

Schulbeförderung 

       

      

      

Lernförderung 

       

      

      

Mittagessen 

       

      

      

Teilhabe 
Kultur, 
Sport, Freizeit 

      

Bitte zurück an Ihre Abteilungsleitung 
 
 
 



 

 

Das Bildungspaket 
in der Stadt Mainz 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Stand:22.11.2011    11| 67 

 

2. Das BuT 
 

2.1. Gesetzgebungsverfahren 
 
• Entscheidung des Bundesverfassungsgericht vom 09.02.2010 zur Transparenz der Regelsätze 
• Referentenentwurf sah die Zuständigkeit der Agentur für Arbeit vor 
• Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und SGB XII vom 

24.03.2011 – Zuständigkeit der Kommunen 
• Ausweitung des Empfängerkreises auf Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger nach § 6b 

Bundeskindergeldgesetz 
 

2.2. Anspruchsberechtigte in Mainz 
 

 
 

2.3. Antragsteller 
 
Grundsatz 
Berechtigt einen Antrag auf BuT-Leistungen zu stellen sind die Bezieher folgender Sozialleistungen 
 
• SGB II (Grundsicherung für Arbetissuchende, Sozialgeld) 
• SGB XII (Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) 
• WoGG (Wohngeld) 
• BKGG (Kinderzuschlag) 
• AsylbLG (§2) 
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2.3.1. Besonderheit bei Wohngeld und Kinderzuschlagsempfänger 

Es ist zu beachten das nur die Empfänger des Kindergeldes einen Antrag stellen können (s. Schrei-
ben MASG vom 12.10.11 – s. u. Anlagen „Sonstige“) 
KiZu kann nur erhalten wer das Kindergeld erhält – es reicht die Vorlage des KiZu-Bescheides aus. 
Wohngeldempfänger müssen deshalb den Kindergeldbescheid vorlegen.  
 

2.3.2. Kinder mit eigenem Einkommen  
Entscheidung über Anträge, wenn das betreffende Kind aufgrund eigenen Einkommens (Kinder-
geld, Unterhalt, usw.) selbst keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder XII hat: 
Nach dem derzeitigen Stand sind bei Leistungsfällen nach dem SGB XII (II) die den Bedarf über-
steigenden Einkünfte der betreffenden Kinder auf die Leistungen der Bildung und Teilhabe anzu-
rechnen. Bei Leistungen deren Kosten einmalig in einem Monat anfallen, wie z.B. bei Klassenfahr-
ten, der einmalige monatliche Betrag, bei der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ist das ü-
bersteigende Einkommen fortlaufend monatlich anzurechnen. Dies bedeutet, dass bei Kindern, die 
über ein monatlich übersteigendes Einkommen von 50,00 EUR verfügen, die Leistungen für die 
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (10,00 EUR monatlich) abzulehnen wären.  
 
Dies stellt insoweit eine Ungleichbehandlung zu Antragstellern z.B. aus dem Kreis der Wohngeld-
empfänger da, da hier nicht auf die Einkommensverhältnisse einzelner Familienmitglieder (Kinder) 
abgestellt wird, sondern lediglich darauf, dass die Familie Wohngeld bezieht. 
 
Unabhängig einer zukünftig evtl. anderen Festlegung wird gebeten, wie v.g. beschrieben zu verfah-
ren. (s. FAQ-Liste) 
 

2.4. Leistungsberechtigte 
 
Wer leistungsberechtigt ist hängt von der jeweiligen BuT-Leistung ab und wird auf den folgenden 
Seiten erläutert. 
 

2.5. Antragstellung 
 
Grundsatz:  
Für jede Leistung und jedes Kind ist ein eigener Antrag zu stellen. 

 
Es muss immer der Sozialleistungsbescheid vorgelegt werden auf dem auch das Kind erfasst ist. 

 
2.5.1. Rückwirkend 

 
Rechtl. Grundlage Text 
§ 77 Abs. 8 SGB II  
 

Werden Leistungen für Bedarfe nach § 28 Absatz 2, 4 bis 7 für den Zeit-
raum vom 1. Januar bis zum 31. März 2011 bis zum 30. April 2011 bean-
tragt, gilt dieser Antrag abweichend von § 37 Absatz 2 Satz 2 als zum 1. 
Januar 2011 gestellt. 
 

§ 131 SGB Abs. 2 XII Werden Leistungen für Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 4 bis 7 für den 
Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2011 bis zum 30. April 2011 bean-
tragt, gilt dieser Antrag als zum 1. Januar 2011 gestellt. 
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§ 20 Abs. 6 BKGG 
 

Abweichend von § 9 Absatz 3 können die Leistungen nach § 6b vom 1. 
Januar bis 31. Mai 2011 bei der nach § 13 Absatz 1 zuständigen Familien-
kasse beantragt werden. 
Die Familienkasse, bei der die leistungsberechtigte Person den Antrag stellt, 
leitet den Antrag an die nach § 13 Absatz 4 bestimmte Stelle weiter.  
§ 77 Absatz 7, 9 und 11 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch gilt mit der 
Maßgabe, dass die abweichende Leistungserbringung bis zum 31. Mai 2011 
erfolgt. Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 6b Absatz 2 Satz 
1 in Verbindung mit § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch werden für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Mai 
2011 durch Geldleistung erbracht. 

 
Die Fristen wurden bis 30.06.2011 für Bedarfe bis 31.05.2011 verlängert. 
 
 

2.5.2. Laufend 
 

Rechtl. Grundlage Text 
§ 37 SGB II  
 

(1) Leistungen nach diesem Buch werden auf Antrag erbracht. Leistungen 
nach § 24 Absatz 1 und 3 und Leistungen für die Bedarfe nach § 28 Absatz 
2, Absatz 4 bis 7 (Anm: ohne Absatz 3 = Schulbedarf) sind gesondert zu 
beantragen. 
(2) Leistungen nach diesem Buch werden nicht für Zeiten vor der An-
tragstellung erbracht. Der Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts wirkt auf den Ersten des Monats zurück.  

 

Anmerkung:  
Zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gehört auch das 
BuT (Kap 3. Abschnitt 2, Unterabschnitt 4). 

§ 34 a SGB XII 
 

(1) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 4 bis 7 
werden auf Antrag erbracht. Einer nachfragenden Person werden, auch 
wenn keine Regelsätze zu gewähren sind, für Bedarfe nach § 34 Leistungen 
erbracht, wenn sie diese nicht aus eigenen Kräften und Mitteln vollständig 
decken kann. Die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 7 
bleiben bei der Erbringung von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel 
unberücksichtigt. 
(2)… 

§ 9 BKGG  
 

(1) Das Kindergeld und der Kinderzuschlag sind schriftlich zu beantragen. 
Der Antrag soll bei der nach § 13 zuständigen Familienkasse gestellt wer-
den. Den Antrag kann außer dem Berechtigten auch stellen, wer ein berech-
tigtes Interesse an der Leistung des Kindergeldes hat. 
(3) Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind bei der zuständigen Stelle 
schriftlich zu beantragen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 



 

 

Das Bildungspaket 
in der Stadt Mainz 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Stand:22.11.2011    14| 67 

 

 
2.6. Die Leistungen 

 
 

Rechtliche Grundlagen Empfänger von: 

§ 28 SGB II Arbeitslosengeld II  
Sozialgeld 

§ 34 SGB XII  Sozialhilfe 
Grundsicherung 
AsylbLG (§2) 

§6 b BKGG Kinderzuschlag 
Wohngeld 

 
 

 
Quelle: Landeshauptstadt Mainz 
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2.7. Überblick   
 

 
 

1-tägige Ausflüge 
Klassenfahrten 

Einmalige Leistung 

Schulbedarf 
 

Einmalige Leistung 

Schülerbeförderung 
 

Laufende Leistung 

Lernförderung 
 

Einmalige Leistung 

Mittagessen 
 

Laufende Leistung 

Teilnahme an 
Kultur, Sport, Spiel 
Laufende Leistung 

Rechtsnormen § 28 SGB II 
§ 34 SGB XII 
§ 6 b BKGG 

§ 28 SGB II 
§ 34 SGB XII 
§ 6 b BKGG 

§ 28 SGB II 
§ 34 SGB XII 
§ 6 b BKGG 

§ 28 SGB II 
§ 34 SGB XII 
§ 6 b BKGG 

§ 28 SGB II 
§ 34 SGB XII 
§ 6 b BKGG 

§ 28 SGB II 
§ 34 SGB XII 
§ 6 b BKGG 

Ergänzende, Spezial-
gesetzliche Vorschriften 
Stadtratsbeschlüsse etc. 

  Werden auf den folgen-
den Seiten erläutert 

 Werden auf den folgen-
den Seiten erläutert 

 

Art der Leistung  •••• Sachleistung bei 
Klassenfahrten 

•••• Geldleistung bei 
Ausflügen (vorerst bis 
31.12.2011) 

Geldleistung Geldleistung lt. Gesetz 
In Mainz meist Sachleis-
tung, da Vertrag mit 
Verkehrsbetrieb 

Sachleistung Sachleistung Sachleistung 

Was wird übernommen 
 

Kosten der Ausflü-
ge/Klassenfahrt 

• Fahrtkosten 

• Eintritt 

• … 

Kosten Schulbedarf 
Stifte, Ranzen, etc. 

Fahrkarte 
Beförderungskosten 
nach Vertrag mit MVG.  
Wir sind nur für Main-
zer zuständig. 

Nachhilfeunterricht 

• Gruppenunterricht 

• Einzelunterricht  
Gemäß Bescheinigung des 
Lehrers 

Mittagessen • Mitgliedsbeiträge für 
Sport, Spiel, Kultur und 
Geselligkeit (z. B. 
Sportverein), 

• Unterricht in künstleri-
schen Fächern (z. B. 
Musikschule), 

• vergleichbare angeleitete 
Aktivitäten der kulturel-
len Bildung (z. B. Muse-
umsbesuche mit Füh-
rung) 

• Teilnahme an Freizeiten 
(z. B. Pfadfinder, Thea-
terfreizeit) 

Anspruchsberechtigte • Schüler 

• Kita-Kinder 

Schüler Schüler Schüler • Schüler,  

• Kita- Kinder 

• Hortkinder (bis 2013) 

Kinder und Jugendliche 

Persönliche Voraussetzung 
der Anspruchsberechtigten 

< 25 Jahre 
 

Schüler:  

• Besuch einer allge-
mein- oder berufs-
bildenden Schule 

• Keine Ausbildungs-
ver-gütung 

< 25 Jahre 
 

• Besuch einer allge-
mein- oder berufs-
bildenden Schule 

• Keine Ausbildungs-
ver-gütung  
 

• Achtung: Bedarf 
wird erstmals zum 
01.08.2011 aner-
kannt! § 77 Abs. 3 
SGB II 

< 25 Jahre 
 

• Besuch einer allge-
mein- oder berufsbil-
denden Schule 

• Keine Ausbildungs-
ver-gütung 

• Nächstgelegene 
Schule des gewählten 
Bildungsganges 

• Keine Übernahme 
von Dritten  

• Nicht zumutbar die 
Aufwendungen aus 
Regelbedarf zu 
bestreiten 

< 25 Jahre 
 

• Besuch einer allgemein- 
oder berufsbildenden 
Schule 

• Keine Ausbildungsver-
gütung 

• Lernziel nicht erreicht 

• Versetzung gefährdet 

• Kein vergleichbares 
schulisches Angebot 

• Schule muss Notwen-
digkeit bestätigen 

< 25 Jahre 
 

Schüler:  

• Besuch einer allge-
mein- oder berufsbil-
denden Schule 

• Keine Ausbildungs-
vergütung 
 

• Schule, Kita, Hort, 
Tagespflege bietet 
warmes Essen an 

< 18 Jahre 

Zeitpunkt der Antragstel-
lung  

Vor jedem Aus-
flug/Klassenfahrt 
 

Vor dem 01.08. bzw. 
01.02. 
Gesonderter Antrag nur 
bei Wohngeld und 
KiZu. SGB XII, Asyl 
und II Auszahlung mit 
laufendem Bezug 

Laufende Maßnahme, 
daher grundsätzlich 
jederzeit möglich,  

Vor Beginn der Maßnahme Laufende Maßnahme, 
daher grundsätzlich 
jederzeit möglich, 

Einmalig im  Zeitrum Leis-
tungsbezug erforderlich.  

Anlagen zum Antrag • Elternbrief 

• Bescheide Wohn-
geld/Kizu 

• WohnG: Bescheid 
Kindergeld 

• Bescheide Wohn-
geld/Kizu 

• WohnG: Bescheid 
Kindergeld 

• Bescheide Wohn-
geld/Kizu 

• WohnG: Bescheid 
Kindergeld 

• Anlage Lernförderung 

• Bescheide Wohn-
geld/Kizu 

• WohnG: Bescheid Kin-
dergeld 

• Bescheide Wohn-
geld/Kizu 

• WohnG: Bescheid 
Kindergeld 

• Bescheide Wohn-
geld/Kizu 

• WohnG: Bescheid Kin-
dergeld 

Nicht übernommen werden 
 

Taschengeld  Ggf. EA   EA Eltern 1,00 € Fahrkosten, Schwimmbad-
Kinobesuch 

Höhe der Leistung Tatsächliche Kosten  Pauschalzahlung 
1. Halbjahr = 70,00 € 
2. Halbjahr = 30,00 € 

Tatsächliche Kosten 
bzw. EA der Eltern 
 

Ortsübliche Kosten 
12,00 € Privatanbieter 
20,00 € Institut 

Tatsächliche Kosten (bis 
auf 1,00 € EA/ Essen) 
 

10,00 / Monat 

Mit wem wird abgerechnet 
 

Kommune zahlt an 
LehrerIn, ErzieherIn 
(Klassenfahrt) 
Antragsteller (Ausflüge) 

Kommune zahlt an 
Eltern über Sozialleis-
tung 

Mainz zahlt an MVG LA mit Kommune Amt 40 = Caterer 
51.03 = Freie/Städt. 
Kitas 

LA mit Kommune 

Leistunganbieter • Schule 

• Kita 
 

 MVG • Vereine 

• Gemeinnützige Träger 

• Privatleute (Studenten, 
Schüler, Lehrer?) 

• Gewerbliche 

• ... 

Amt 40 = Caterer 
51.03 = Freie/Städt. 
Kitas 

• Vereine 

• Musikschulen  

• Gemeinnützige Träger 

• Freitzeitaktivitäten-
Anbieter 

• Gewerbliche 

• Etc. 
Abrechnungszyklus Vor jedem Aus-

flug/Klassenfahrt 
Automatisch ½-jährlich Nach Rechnung LA Nach Leistungserbringung 

mittels Rechnung 
Freie Kitas: Nach Rech-
nung LA 
Städt. Kitas: interne 
Verrechnung 

Nach Rechnung LA 

Abrechnungsbasis Klassenfahrt: Elternbrief 
Ausflüge: Quittung 

Antrag Kosten der Fahrkarte Kostenzusage i.V. mit 
Teilnahmebestätigung 

Rechnung Caterer/ 
Aufstellung 5103  

Rechnung  

Anlagen zum Bescheid 
 

   Kostenzusage/Teilnahme-
bestätigung 

 Gutscheine 
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3. BuT-Leistungen im Einzelnen 
 

3.1. 1-tägige Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten  
 
Leistung: 
Übernahme der Kosten die im Rahmen eines Ausfluges oder einer Klassenfahrt 
anfallen, u. a.: 
• Fahrtkosten 
• Eintrittsgelder 

 

§ 28 Abs. 2 Satz 1, Nr. 
1 und 2 SGB II 
 

Bei Schülerinnen und Schülern werden die tatsächlichen Aufwendun-
gen anerkannt für 
1. Schulausflüge und 
2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Be-
stimmungen. 
Für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, gilt Satz 1 
entsprechend. 
 

§ 34 Abs. 2 SGB XII 
 

Bedarfe werden bei Schülerinnen und Schülern in Höhe der tatsächli-
chen Aufwendungen anerkannt für 
1. Schulausflüge und 
2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Be-
stimmungen. 
Für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, gilt Satz 1 
entsprechend. 
 

§ 6b Abs. 2 BKGG  
 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leistun-
gen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 bis 7 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch. 
 

Leistungshöhe 
 

• Es werden die tatsächlichen Kosten berücksichtigt.  
• Zu den Kosten gehören nicht: Das Taschengeld oder Ausgaben, 

die im Vorfeld erbracht werden (bspw. Sportschuhe, Badezeug). 
Sofern in den Anträgen die Kosten für Taschengeld enthalten sind, 
sind diese herauszurechnen. 

• Mehrtägige Fahrten:  
Berücksichtigungsfähig sind sowohl Kosten für mehrtägige Fahr-
ten der Schule im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen als 
auch entsprechende Fahrten von Kindertageseinrichtungen. 
 

Art der Leistung 1-tägige Ausflüge = Geldleistung - wird an Antragsteller gezahlt 
Klassenfahrt = Sachleistung – wird an Lehrkraft gezahlt 
 

Antragsteller Bezieher von Leistungen nach 
• SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgeld) 
• SGB XII (Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei dauerhaf-
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ter Erwerbsminderung) 
• WoGG (Wohngeld) 
• BKGG (Kinderzuschlag) 
• AsylbLG (§ 2) 
 

Leistungsberechtigte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres die 
• eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und 
• keine Ausbildungsvergütung erhalten (Schülerinnen und Schüler) 

und 
• Geldleistungen nach dem SGB II oder SGB XII, WoGG 

und/oder BKGG, AsylbLG erhalten 
oder 
• Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen und 
• Geldleistungen nach dem SGB II oder SGB XII, WoGG 

und/oder BKGG, AsylbLG erhalten 
• Weitere Prüfungen, z. B. 90%-Teilnahmeprüfung, entfallen 
 

Zeitpunkt der  
Antragstellung 

Siehe Matrix in diesem Handbuch 
 
 

Anlagen zum Antrag • Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger:  
Kopie des Leistungsbescheides 

• Wohngeldbezieher:  
Kopie des Kindergeldbescheides 

• Zu beachten: Bei 1-tägigen Ausflügen muss die Kita/Schule auf 
dem Antrag den Erhalt des Geldes durch die Eltern bestätigen 

• Klassenfahrt: Nachweis der Schule/der Kindertageseinrichtung 
über Art, Zeitpunkt, Kosten der Klassenfahrt sowie einer Bank-
verbindung und Fälligkeit der Zahlung (Elternbrief o. ä.). 
 

Bei Bewilligung zu 
beachten 
 

Siehe Matrix in diesem Handbuch 
 

Abrechnungsverfahren 
 

1-tägige Ausflüge 
In Abstimmung mit dem Revisionsamt und Herrn Merkator werden 
bei den 1-tägigen Ausflügen die von den Antragstellern vorgelegten – 
und von der Schule quittierten - Kosten auf das Bankkonto der An-
tragsteller überwiesen. Diese Regelung gilt vorerst bis 31.12.2011. 
 
Mehrtägige Klassenfahrten 
Der Betrag wird auf das im Nachweis der Schule/Kindertages-
einrichtung genannte Bankkonto des Leistungsanbieters - in diesem 
Fall des/der LehrerIn, des/der Erziehers/in - überwiesen. 
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Ergänzende Infos 
 

• Auf eine Teilnahmebestätigung wird verzichtet, außer in begründe-
ten Verdachtsfällen. Ansonsten keine Nachfrage im Einzelfall  
 

• Sofern der Lehrer den Betrag an Stadt/JC zurückzahlt (Fahrt fällt 
aus, Kind nimmt nicht dran teil, o. ä.) greift das in diesen Fällen üb-
liche Verfahren. 
 

• Im Bescheid ist zu regeln, dass Rückzahlung an JC/Stadt zu erfol-
gen hat. Info der Schule über ADD an Lehrer müsste erfolgen, 
dass diese das Geld nur an die Stadt/JC zurück überweisen dürfen. 
 

• Info städtischer und freier Kitas durch 5103 erledigt (Schreiben 
wurde vorbereitet durch 50.03.) 
 

• Info staatliche und private Schule (inkl. Info das evtl. Erstattungs-
beträge an uns zurückzuzahlen sind) erledigt mit Schreiben vom 
20.05.2011 durch Amt 40 
 

• Stadt Mainz - Regelung bis 31.12.2010 (lt. Herrn Menges): 
Im § 23 SGB II (alt) war u. a. die Anspruchsgrundlage für „Mehr-
tägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestim-
mungen“ geregelt. Die Grundlage ergibt sich ab 01.01.2011 aus 
dem § 28 SGB II. 
 

Übergangsregelung  
 

Rückwirkende Antragstellung: 
Der Antrag kann rückwirkend für die Zeit ab dem 01.01.2011 für 
Bedarfe bis 31.05.11 gestellt werden wenn der Antrag bis zum 30.06. 
eingeht. (§77 Abs. 8 SGB II, § 131 Abs. 2 SGB XII)) 
 
Mit dem Antrag auf rückwirkende Leistungen sind die Nachweise für 
entstandene Aufwendungen einzureichen. 
 
Vorgehensweise: 
• Die Erstattung der Aufwendungen erfolgt durch Geldleistungen 

an die Leistungsberechtigte Person,  
• Ein Nachweis über bereits erbrachte Aufwendungen ist vorzule-

gen (Kontoauszüge o. ä.). 
Eine Direktzahlung an LehrerInnen/ErzieherInnen erfolgt nur, wenn 
dem Leistungsberechtigten noch keine Aufwendungen entstanden 
sind. 
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3.2. Schulbedarf 

 
Leistung: 
Übernahme der Kosten für Stifte, Ranzen, Sportsachen, Zeichenmaterialien etc. 
 
§ 28 Abs. 3 SGB II Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schüle-

rinnen und Schülern 70 Euro zum 1. August und 30 Euro zum 1. 
Februar eines jeden Jahres berücksichtigt. 
 

§ 34 Abs. 3 SGB XII Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei 
Schülerinnen und Schülern für den Monat, in dem der erste Schultag 
liegt, in Höhe von 70 Euro und für den Monat, in dem das zweite 
Schulhalbjahr beginnt, in Höhe von 30 Euro anerkannt. 
 

§ 6b Abs. 2 BKGG 
 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leistun-
gen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 bis 7 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch. 
 

Leistungshöhe 
 

70,00 € 1. Halbjahr 
30,00 € 2. Halbjahr 
 

Art der Leistung Geldleistung = Auszahlung an Antragsteller 
 

Antragsteller • Nur die Bezieher von Wohngeld (WoGG) und/oder von Kinder-
zuschlag (BKGG). 

• Bezieher der Grundsicherung für Arbeitssuchende und von Sozial-
geld (SGB II) oder Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung 
im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (SGB XII) sowie 
von § 2 AsylbLG erhalten diese Leistung für die Kinder automa-
tisch mit der Auszahlung der Leistungen der Monate Februar und 
August. Die Leistung wird zusammen mit der Sozialleistung bean-
tragt. 

 
Leistungsberechtigte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. 

Lebensjahres die 
• eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und 
• keine Ausbildungsvergütung erhalten und 
• Wohngeld und/oder Kinderzuschlag beziehen 
 

Zeitpunkt der  
Antragstellung  
 

Siehe Matrix in diesem Handbuch 
 

Anlagen zum Antrag  • Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger:  
Kopie des Leistungsbescheides 

• Wohngeldempfänger: Kopie des Kindergeldbescheides 
• Bei Kindern/Jugendlichen/Jungen Erwachsenen ab einem Le-

bensjahr von 15 Jahren ist die Vorlage einer Schulbescheinigung 
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erforderlich.  
 

Bei Bewilligung zu 
beachten 
 

Siehe Matrix in diesem Handbuch 
 

Abrechnungsverfahren 
 

2 x jährliche Auszahlung auf das Bankkonto des Antragstellers 
 

Ergänzende  
Informationen 
 

• Geldleistung  
• Achtung: Bedarf wird erstmals zum 01.08.2011 anerkannt! 
• Auch wenn durchgängig Sozialleistungen bezogen werden, sind 

vor den Terminen 01.08. bzw. 01.02. jeweils ein Antrag zu stellen. 
Allerdings kann grundsätzlich auf die erneute Vorlage des Wohn-
geldbescheides, bzw. Bescheides über den KiZu verzichtet wer-
den, wenn keine Anzeichen bestehen, dass sich an der bereits er-
folgten Bewilligung dieser Leistungen etwas geändert hat.  

 
Übergangsregelung  
 

Nicht erforderlich, da die Leistung erstmals zum 01.08.2011 aner-
kannt wird (§77 Abs. 7 SGB II)  
 
131 SGB XII Übergangsregelung zur Erbringung von Leistungen für 
Bildung und Teilhabe 
(1) Die Leistungen für Bedarfe nach § 34 Absatz 3 sind erstmals für 
das Schuljahr 2011/12 zu berücksichtigen. 
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3.3. Schülerbeförderung 

 
Leistung: 
Übernahme der Kosten für die Fahrkarte 

§ 28 Abs. 4 SGB II 
 

Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgele-
genen Schule des gewählten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung 
angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Auf-
wendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten übernom-
men werden und es der leistungsberechtigten Person nicht zugemu-
tet werden kann, die Aufwendungen aus dem Regelbedarf zu 
bestreiten (Anm: sog. Verkehrspauschale). 

 
§ 34 Abs. 4 SGB XII  
 

Für Schülerinnen und Schüler, die für den Besuch der nächstgelege-
nen Schule des gewählten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung an-
gewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwen-
dungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten übernommen 
werden und es der leistungsberechtigten Person nicht zugemutet wer-
den kann, sie aus dem Regelbedarf zu bestreiten (Anm: sog. Ver-
kehrspauschale). . 
 

§ 6b Abs. 2 BKGG 
 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leistun-
gen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 bis 7 des SGB II. 
 

Spezialgesetzliche 
Vorschriften 
 

• SchulG Rheinland-Pfalz 
Leistungen nach SchulG sind gemäß der obigen Vorschriften als 
„Leistungen Dritter“ anzusehen und somit vorrangig. 

• Satzung über die Schülerbeförderung der Stadt Mainz 
• Richtlinien über die Schülerbeförderung der Stadt Mainz 
  
 

Leistungshöhe • Grundsätzlich werden die Kosten der Fahrkarte des entsprechen-
den Verkehrsbetriebes übernommen abzüglich der „Verkehrspau-
schale des Regelsatzes“ 

• Antragsteller die Leistungen nach dem SchulG RLP  erhalten, kön-
nen keinen Antrag nach BuT stellen, da alle Schülerbeförderungs-
kosten abgedeckt sind (Übernahme des EA auf Basis der Satzung 
durch Stadt Mainz). 

 
Art der Leistung Geldleistung = Auszahlung grundsätzlich an Antragsteller. Stadt 

Mainz hat anderes Verfahren und leistet grundsätzlich an Verkehrsbe-
triebe 
 

Antragsteller Bezieher von Leistungen nach 
• SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgeld) 
• SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Er-
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werbsminderung) 
• WoGG (Wohngeld) 
• BKGG (Kinderzuschlag) 
• AsylbLG (§ 2) 
 

Leistungsberechtigte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres die 
• eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und 
• keine Ausbildungsvergütung erhalten und 
• Geldleistungen nach dem SGB II oder SGB XII, WoGG 

und/oder BKGG, AsylbLG erhalten 
 

• wenn sie für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewähl-
ten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind und 

• soweit die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen nicht von 
Dritten übernommen werden und  

• es der leistungsberechtigten Person nicht zugemutet werden kann, 
die Aufwendungen aus dem Regelbedarf zu bestreiten 

• Inwieweit ein Anspruch besteht wenn der Schulweg weniger als 3,9 
km lang ist ist derzeit noch unklar.  

 
Zeitpunkt der  
Antragstellung 

Siehe Matrix in diesem Handbuch 
 

Anlagen zum Antrag • Alle Leistungsempfänger: Kopie des Leistungsbescheides 
• Wohngeldempfänger: Kopie des Kindergeldbescheides 
 

Bei Bewilligung zu 
beachten 

Siehe Matrix in diesem Handbuch 
 

Abrechnungsverfahren 
 

Stadt zahlt die Fahrkarte grundsätzlich direkt an den Verkehrsbetrieb 
 

Ergänzende  
Informationen 

• Bewilligungszeiträume BuT müssen mit den Leistungszeiträumen 
der Sozialleistungen übereinstimmen – Folge Schuljahr und Bewil-
ligungszeitraum BuT deckt sich nicht 

• Es gilt das Wohnsitzprinzip, nicht das Schulsitzprinzip 
• Erweiterte Zuständigkeit auch für Privatschulen 
 

Übergangsregelung  
 

Rückwirkende Antragstellung: 
Der Antrag kann rückwirkend für die Zeit ab dem 01.01.2011 für 
Bedarfe bis 31.05.11 gestellt werden wenn der Antrag bis zum 30.06. 
eingeht. (§77 Abs. 8 SGB II, § 131 Abs. 2 SGB XII)) 
Mit dem Antrag auf rückwirkende Leistungen sind die Nachweise für 
entstandene Aufwendungen einzureichen. 
Vorgehensweise: 
Die Erstattung der Aufwendungen erfolgt durch Geldleistungen an 
die Leistungsberechtigte Person. Ein Nachweis über bereits erbrach-
ten Zahlungen (Eigenanteile) ist vorzulegen (Kontoauszüge o. ä.). 



 

 

Das Bildungspaket 
in der Stadt Mainz 

_______________________________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________________________ 
Stand:22.11.2011  23 | 67 

 

 
3.3.1. Übernahme der Kosten nach SchulG/Satzung und Änderungen durch BuT 

 
GS 

Voraussetzung 
 

Kostenübernahme Fahrkarte Auswirkungen BUT Vorgehensweise Eltern Finanzielle 
Auswirkungen auf Stadt 

• Schulweg > 2 km 
• Besondere Gefährdung 
 

Eltern EA            0,00 € 
Stadt:      476,80 € 

BuT-Antrag wird abgelehnt  Weiterhin Übernahme der 
vollen Kosten 

 
HS/RS+ 

Voraussetzung 
 

Kostenübernahme Fahrkarte Auswirkungen BUT Vorgehensweise Eltern Finanzielle 
Auswirkungen auf Stadt 

• Schulweg > 4 km 
• Besondere Gefährdung 
 

Eltern EA            0,00 € 
Stadt:      476,80 €  
 

BuT-Antrag wird abgelehnt  Weiterhin Übernahme der 
vollen Kosten 

 
RS/IGS/GY/BBS 

Voraussetzung 
 

Kostenübernahme Fahrkarte Auswirkungen BUT Vorgehensweise Eltern Finanzielle 
Auswirkungen auf Stadt 

Eltern über EKG, EA: 257,20 € 
Stadt:  219,60 € 
 

Es gibt Wohngeldempfänger 
über der EKG. Hier kann EA 
über BuT übernommen wer-
den.  

Antragstellung Eltern 
erforderlich 

Weiterhin Übernahme der 
anteiligen Kosten 

SEK I (5-10) 
• Schulweg > 4 km 
• Besondere Gefährdung 
 

Eltern unter EKG, EA    0,00 € 
Stadt:      476,80 € 
 

BuT-Antrag wird abgelehnt  Weiterhin Übernahme der 
vollen Kosten 
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Voraussetzung 
 

Kostenübernahme Fahrkarte  Auswirkungen BUT Vorgehensweise Eltern Finanzielle Auswirkun-
gen auf Stadt 

Eltern über EKG, EA: 476,80 € 
Stadt:      0,00 € 
 
 

Es gibt Wohngeldempfänger 
über der EKG. Hier kann EA 
über BuT übernommen wer-
den.  

Antragstellung Eltern 
erforderlich. 
 

 

Eltern unter EKG, EA: 257,20 € 
Stadt:  219,60 € 
 

EA kann über BuT über-
nommen werden 

Antragstellung Eltern 
erforderlich. 
 

Weiterhin Übernahme der 
anteiligen Kosten  

SEK II (11-13) 
• Schulweg > 4 km 
• Besondere Gefährdung 

Eltern SGB-Leist, EA:    0,00 € 
Stadt:  476,80 € 
 

BuT-Antrag wird abgelehnt    

Abkürzungen:  
EA = Eigenanteil 
EKG = Einkommensgrenze im Bereich Schülerbeförderung = andere EKF als Wohngeld etc. 
GS = Grundschule 
GY = Gymnasium 
 

IGS  = Integrierte Gesamtschule 
KZ = Kinderzuschlag 
RS = Realschule 
SEK = Sekundarstufe 
WG = Wohngeld 
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3.4. Lernförderung 
 

Leistung: 
Übernahme der Kosten für Nachhilfeunterricht 

§ 28 Abs. 5 SGB II 
 

Bei Schülerinnen und Schüler wird eine schulische Angebote er-
gänzende angemessene Lernförderung berücksichtigt, soweit diese 
geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach den schulrecht-
lichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu errei-
chen. 
 

§ 34 Abs. 5 SGB XII  
 

Für Schülerinnen und Schüler wird eine schulische Angebote ergän-
zende angemessene Lernförderung berücksichtigt, soweit diese ge-
eignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach den schulrechtli-
chen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu errei-
chen. 
 

§ 6b Abs. 2 BKGG 
 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leistun-
gen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 bis 7 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch. 
 

Vorrangige Gesetze § 27 ff. und § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche) sind gegenüber dem SGB II vorran-
gig. 
 

Leistungshöhe 
 

• Der Bedarf an Lernförderung wird auf der Grundlage der Be-
scheinigung der Schule (Anlage Lernförderung) festgestellt 

• Es werden maximal die ortsüblichen Kosten für Nachhilfeunter-
richt übernommen (Private, privatgewerbliche Anbieter, gem. 
Vereine 12,00 €, Institut 20,00 €) 
 

Art der Leistung Sachleistung = Auszahlung nur an den Leistungsanbieter 
 

Antragsteller Bezieher von Leistungen nach 
• SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgeld) 
• SGB XII (Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei dauerhaf-

ter Erwerbsminderung) 
• WoGG (Wohngeld) 
• BKGG (Kinderzuschlag) 
• AsylbLG (§ 2) 
 

Leistungsberechtigte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres die 
• eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und 
• keine Ausbildungsvergütung erhalten (Schülerinnen und Schüler) 
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und 
• Geldleistungen nach dem SGB II oder SGB XII, WoGG 

und/oder BKGG, AsylbLG erhalten 
• wenn die Lernförderung geeignet und zusätzlich erforderlich ist, 

d. h. 
o das Erreichen der wesentlichen Lernziele (Versetzung) ge-

fährdet ist und 
o dies bei Erteilung von Lernförderung abgewendet werden 

kann und 
o der Leistungsrückstand nicht auf unentschuldigte Fehlzeiten 

oder anhaltendes Fehlverhalten zurückzuführen ist und 
o geeignete kostenfreie schulische Angebote zur Lernförderung 

nicht bestehen 
 

Zeitpunkt der  
Antragstellung 
 

Siehe Matrix in diesem Handbuch 
 

Anlagen zum Antrag • Bescheinigung der Schule (Anlage „Lernförderung“).  
Ohne diese Bescheinigung kann über den Antrag nicht entschie-
den werden.  

• Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger:  
Kopie des Bescheides 

• Wohngeldempfänger: Kopie des Kindergeldbescheides 
 

Bei Bewilligung zu 
beachten 

Siehe Matrix in diesem Handbuch. 
 
Für die Bewilligung/Ablehnung eines Antrages ist für Stadt Mainz 
und JC die von den Lehrkräften ausgefüllte Anlage „Lernförde-
rung“ maßgeblich. 
 
Da die Anlage in der Vergangenheit unvollständig ausgefüllt wurde, 
wird den Lehrkräften im November 2011 eine erläuternde „Ent-
scheidungshilfe“ an die Hand gegeben, die Seiten 1 und 2 der Anlage 
„Lernförderung“ werden entsprechend angepasst. 
 
Für die Bewilligung eines Antrage gilt: 
• Ein Antrag ist zu bewilligen, wenn auf Seite 1 der Anlage Lern-

förderung alle 4 Sachverhalte angekreuzt sind.  
(Die Anlage wird mit einem entsprechenden Hinweis für die 
Lehrkräfte ergänzt.) 

• Die Lehrkräfte bestätigen mit Ihrer Unterschrift auf beiden Sei-
ten, dass sie die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen und 
bei der Befürwortung berücksichtigt haben. 

 
Leistungsanbieter Anbieter von Lernförderung können sein: 

• Privatpersonen und nicht gewerbliche Einrichtungen (Schüler, 
Studenten, Lehrer, Studienräte, Vereine etc.) 
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• Privatgewerbliche Anbieter 
• Gewerbliche Institute 
 
Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen Vereinen, gemeinnützigen 
Trägern, freien Trägern der Jugendhilfe und Privatpersonen beim 
Abschluss von Vereinbarungen gegenüber gewerblichen Anbietern 
Vorrang eingeräumt werden. 
 
Anbieter, die vom Verfassungsschutz überwacht werden, sowie Sek-
ten sind nicht geeignet.  
Auch sollte möglichst evtl. Schwarzarbeit vorgebeugt werden (Aus-
zug aus Arbeitshilfe NRW) 
 
Als ortsübliche Vergütungssätze wurden festgelegt: 
Private, privatgewerbliche Anbieter, Vereine, etc. = 12,00 €,  
Institute = 20,00 € 
 

Abrechnungsverfahren 
 

Siehe „Bearbeitungshilfe für die Sachbearbeitung“ 
 

Ergänzende  
Informationen 
 

• Die Stadt Mainz/das Jobcenter spricht keinerlei Empfeh-
lungen für einen Nachhilfelehrer aus! 

• Die Lernförderung ist auf das Ende des Schuljahres zu befristen 
(FAQ-Liste) 

• Die Schulen wurden vom Schulamt in einem Infoschreiben vom 
20.05. informiert. 

• Den Schulen wird im November 2011 eine „Entscheidungshil-
fe“ zur Verfügung gestellt. 

 
Übergangsregelung  
 

Rückwirkende Antragstellung: 
 
Der Antrag kann rückwirkend für die Zeit ab dem 01.01.2011 für 
Bedarfe bis 31.05.11 gestellt werden wenn der Antrag bis zum 30.06. 
eingeht (§77 Abs. 8 SGB II, § 131 Abs. 2 SGB XII). 
 
Mit dem Antrag auf rückwirkende Leistungen sind die Nachweise 
für entstandene Aufwendungen einzureichen. 
 
Vorgehensweise: 
• Die Erstattung der Aufwendungen erfolgt durch Geldleistungen 

an die Leistungsberechtigte Person,  
• Ein Nachweis über bereits erbrachten Zahlungen ist vorzulegen 

(Kontoauszüge o. ä.). 
• Die Anlage „Lernförderung“ ist ausgefüllt vorzulegen 
Eine Direktzahlung an den Nachhilfelehrer erfolgt nur, wenn dem 
Leistungsberechtigten noch keine Aufwendungen entstanden sind. 
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3.4.1. Entscheidungshilfe für Lehrkräfte 

Diese Entscheidungshilfe für die Befürwortung der Lernförderung durch die Lehrkräfte 
wird über das Schulamt an die staatlichen und privaten Mainzer Schulen im November 
2011 versandt. 
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3.4.2. Bearbeitungshilfe für die Sachbearbeitung 

 

A. Antragsteller  
 

• Ausfüllen des Antrags 
• Vorlage der Anlage „Lernförderung“ bei Schule 
• Ergänzung der Anlage „Lernförderung“ durch Lehrkraft 
• Zusendung an Stadt Mainz/JC 

⇓ 

B. Prüfung des Antrags und der Anlage durch SB 
 

• Antrag Punkt C 
Sofern hier „Ja“ angekreuzt wurde ist die Leistung SGB VIII vorrangig 
Folge -> Ablehnungsbescheid 
 

• Antrag Punkt D 
Beide Seiten der Bescheinigung (Anlage „Lernförderung“) müssen von der Schule ausge-
füllt werden. 
1. Seite: Wurde vom Ministerium entwickelt und von uns geringfügig angepasst (um Miss-
verständnisse beim Antragsteller zu vermeiden) 
2. Seite: Die ergänzenden Angaben wurden gemeinsam mit 4 Schulleitern entwickelt. Die 
Angaben sind erforderlich, damit wir die Kostenzusage erstellen können. 
 

• Anlage „Lernförderung“ 
� Angabe des Förderzeitraums: Interessant für den Nachhilfelehrer. Dieser sagt aus, in 

welcher Zeit die Lernförderung durchzuführen ist. 
� Bei einem der 4 Sachverhalte wurde kein Kreuzchen gesetzt: 

Folge  -> Ablehnungsbescheid 
� Die Frage „Werden besondere Anforderungen an die Nachhilfe gestellt“ wurde mit 

„Nein“ beantwortet 
Folge -> Die Lernförderung ist durch eine Privatperson, Verein o. ä. durchzuführen 

� Die Frage „Werden besondere Anforderungen an die Nachhilfe gestellt“ wurde mit 
„Ja“ beantwortet, eine Begründung ist nicht auf der Seite 2 eingetragen (Punkt C.) 
Folge ->Die Lernförderung ist durch eine Privatperson bzw. nichtgewerbliche Einrich-
tung durchzuführen 

� Die Frage „Werden besondere Anforderungen an die Nachhilfe gestellt“ wurde mit 
„Ja“ beantwortet, eine Begründung ist auf der Seite 2 (Punkt C.) eingetragen (Hinweis. 
Die Begründung ist von den Sachbearbeitern nicht inhaltlich zu bewerten) 
Folge ->Die Lernförderung ist durch ein Institut durchzuführen 
  

⇓ 
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C. Erstellung der Kostenzusage durch SB 
 

Für die Erstellung der Kostenzusage werden folgende Angaben benötigt: 
• Leistungsanbieter:  

- Privatpersonen, Vereine oder  
- gewerbliche Institut (s. Anlage Punkt B.) 

• Fach – sind mehrere Fächer angekreuzt ist je Fach eine Kostenzusage zu erstellen, da die 
Stunden, Lehrer etc. jeweils variieren können. 

• Förderzeitraum – siehe Anlage Lernförderung, 1. Seite 
• Gesamtzahl der Schulstunden (45 Min.)– Siehe Anlage Lernförderung, 2. Seite 
• Wöchentlicher Umfang in Schulstunden (45 Min.) – Siehe Anlage Lernförderung, 2. Seite 
• (Ortsüblicher) Stundensatz, siehe Tabelle unten. 
 

Von der Stadt Mainz festgelegte ortsübliche Stundensätze  
(1 Schulstunde = 45 Minuten) 

 

 Stundensatz Stundensatz 
Privat und Privatgewerbliche Per-
sonen: 
- Schüler 
- Studenten 
- Lehrer, Studienräte, etc. 
- sowie Vereine 

 

12,00 €  

Gewerbliche Institute  20,00 € 

 
Sollte es von Leistungsanbietern Rückfragen zu den ortsüblichen Sätzen, dem Abrechnungsver-
fahren o. ä. von Leistungsanbietern geben, verweisen Sie diesen an die Stadt Mainz, Abteilung 
50.01.  
 
Problem: 
Wir sind bei der Beurteilung welche Nachhilfe für den Schüler/die Schülerin erforderlich ist auf 
die Aussage der LehrerIn angewiesen. Diese möchten sich aber nicht festlegen durch wen und 
in welcher Form (Gruppen-/Einzelunterricht) die Nachhilfe durchzuführen ist. Daher waren 
wir gezwungen nur 2 Stundensätze festzulegen. 

⇓ 

Wichtiger Hinweis:  
Stadt Mainz/Jobcenter geben keinerlei Empfehlungen für einen Nachhilfelehrer! Die 

Eltern müssen selber einen geeigneten Lehrer finden 
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⇓ 
 

D. SB Erstellung Bewilligungsbescheid 
 

• Bescheid erstellen 
• Anlage zum Bescheid: Kostenzusage 

o Vorderseite: siehe Punkt C 
o Rückseite: Abrechnung/Teilnahmebestätigung  

• Zusendung an den Antragsteller 

⇓ 

E. Antragsteller/Leistungsanbieter: Durchführung der Maßnahme  
 

• Der Antragsteller händigt dem LA die Kostenzusage aus 
• Der LA führt die Maßnahme durch 
• Der Nachhilfeschüler bestätigt seine  Teilnahme auf der Rückseite 
• Zusendung der Kostenzusage/Abrechnung an Stadt Mainz/JC 

⇓ 

F. Abrechnung des Leistungsanbieters mit der Stadt Mainz/JC 
 

• Hinweis: Der Antragsteller kann jeden Leistungsanbieter seiner Wahl beauftragen die Nach-
hilfe durchzuführen. Die Stadt Mainz/JC übernehmen nur die in der Kostenzusage ausge-
wiesenen Beträge 

• Der Leistungsanbieter (Nachhilfelehrer) muss die Kostenzusage/die ausgefüllte Abrech-
nung/ Teilnahmebestätigung (Vorder- und Rückseite) zu uns senden. 

• Es werden nur die tatsächlich wahrgenommenen und vom Schüler unterschriftlich bestätig-
ten Unterrichtsstunden vergütet, .d. h. auf das Bankkonto des Nachhilfelehrers überwiesen. 

• Sofern der Nachhilfelehrer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, muss der gesetzli-
che Vertreter die Abrechnung unterschreiben. 

• Unser Ziel ist, eine einzige Abrechnung für die gesamte Maßnahme zu erhalten. Problem: 
Der Nachhilfelehrer ist Schüler und braucht dringend Geld, möchte also laufend eine Ab-
rechnung einreichen. Die Praxis wird es zeigen… 
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3.5. Mittagessen 

 
Leistung: 
Übernahme der Kosten für Mittagsverpflegung in Kitas, Horts und Schulen 
 
§ 28 Abs. 6 SGB II 
 

Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung 
werden die entstehenden Mehraufwendungen berücksichtigt für 
1. Schülerinnen und Schüler und 

2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kin-
dertagespflege 
geleistet wird. 
 

Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, 
dass die Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung ange-
boten wird. In den Fällen des Satzes 2 ist für die Ermittlung des 
monatlichen Bedarfs die Anzahl der Schultage in dem Land zu 
Grunde zu legen, in dem der Schulbesuch stattfindet. 

 
§ 34 Abs. 6 SGB XII  
 

Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung 
werden die entstehenden Mehraufwendungen berücksichtigt für 
1. Schülerinnen und Schüler und 
2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kinder-
tagespflege geleistet wird. 
Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, 
dass die Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung angebo-
ten wird. In den Fällen des Satzes 2 ist für die Ermittlung des mo-
natlichen Bedarfs die Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde 
zu legen, in dem der Schulbesuch stattfindet. 
 

§ 6b Abs. 2 BKGG 
 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leis-
tungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 bis 7 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. 
 

Spezialgesetzliche 
Vorschrift 
 

Kitas:  
Lt. § 10 Abs. 3 SGB VIII ist die BuT-Leistung ab 01.01.2011 vor-
rangig vor der Jugendhilfe nach § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII. 
 

Leistungshöhe Es werden die tatsächlichen Kosten des Antragstellers übernom-
men abzgl. eines EA’s i. H. von 1,00 € pro Essen 
 

Art der Leistung Sachleistung = Auszahlung nur an den Leistungsanbieter 
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Antragsteller Bezieher von Leistungen nach 
• SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgeld) 
• SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Er-

werbsminderung) 
• WoGG (Wohngeld) 
• BKGG (Kinderzuschlag) 
• AsylbLG (§ 2) 
 

Leistungsberechtigte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres die 
• eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und 
• keine Ausbildungsvergütung erhalten (Schülerinnen und Schü-

ler) und 
• Geldleistungen nach dem SGB II oder SGB XII, WoGG 

und/oder BKGG, AsylbLG erhalten 
oder 
• Kinder, die eine Kindertageseinrichtung (sowohl Kindergärten 

als auch alle anderen Formen der Kinderbetreuung bei Tages-
müttern oder ähnlichen Einrichtungen) und 

• Geldleistungen nach dem SGB II oder SGB XII, WoGG 
und/oder BKGG, AsylbLG erhalten 

 
Zeitpunkt der  
Antragstellung 
 

Siehe Matrix in diesem Handbuch 

Anlagen zum Antrag • Alle Leistungsempfänger: Kopie des Leistungsbescheides 
• Wohngeldempfänger: Kopie des Kindergeldbescheides 

 
Bei Bewilligung zu 
beachten 
 

Siehe Matrix in diesem Handbuch 

Abrechnungsverfahren 
 

• Schulen: Die Abrechnung erfolgt direkt mit dem Leistungsan-
bieter (Caterer). 

• Kitas: Die Abrechnung erfolgt mit den städtischen und freien 
Kitas  

 
Ergänzende  
Informationen 
 

• Regelung gilt bis Ende 2013 auch für Schüler/innen, die an einer 
gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in einer Kindertagesein-
richtung (Hort) teilnehmen  

• Bewilligungszeiträume BuT müssen mit den Leistungszeiträu-
men der Sozialleistungen übereinstimmen – Folge Schuljahr/ 
Kitajahr und Bewilligungszeitraum BuT deckt sich nicht. Prob-
lem: Wird kein Folgeantrag gestellt müssen die Antragsteller 
mitten im Kita-/Schuljahr das  Mittagessen selber  bezahlen 

• Das Angebot einer betreuenden Grundschule stellt eine "ge-
meinschaftliche Mittagessenverpflegung" im Sinne der zu 
Grund liegenden Vorschriften dar. 
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• Erweiterte Zuständigkeit: 
- jegliche Mittagsverpflegung an 4 privaten  Martinusschulen 
und 19 staatlichen Betreuenden Grundschulen  
 
- jegliche Mittagsverpflegung an privaten weiterführenden Schu-
len Maria Ward Schule, Willigis-Realschule, Willigis-
Gymnasium, Theresianum, Freie Waldorfschule  

 
Übergangsvorschrift Rückwirkende Antragstellung: 

 
Der Antrag kann rückwirkend für die Zeit ab dem 01.01.2011 für 
Bedarfe bis 31.05.11 gestellt werden wenn der Antrag bis zum 
30.06. eingeht. (§77 Abs. 8 SGB II, § 131 Abs. 2 SGB XII)) 
Mit dem Antrag auf rückwirkende Leistungen sind die Nachweise 
für entstandene Aufwendungen einzureichen. 
Für Januar bis März 2011 sind monatlich 26 Euro zu berücksichti-
gen ( § 77 Abs. 11 SGB II). 
Amt 40: Mehraufwendungen können nur bei solchen Leistungs-
empfängern angefallen sein, die nicht von den Leistungen des So-
zialfonds begünstigt wurden.  
 
131 SGB XII Übergangsregelung zur Erbringung von Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe 
 (4) Für Schülerinnen und Schüler, die eine Schule besuchen, an 
der eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in schulischer Ver-
antwortung angeboten wird, sowie für Kinder, für die Kinderta-
gespflege geleistet wird oder die eine Tageseinrichtung besuchen, 
an der eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung angeboten wird, 
werden die entstehenden Mehraufwendungen abweichend von § 
34 Absatz 6 für die Zeit vom 1.Januar bis zum 31. März 2011 in 
Höhe von monatlich 26 Euro berücksichtigt. Bis zum 31. Dezem-
ber 2013 gilt § 34 Absatz 6 Satz 2 mit der Maßgabe, dass die ent-
stehenden Mehraufwendungen als Bedarf auch berücksichtigt wer-
den, wenn Schülerinnen und Schüler das Mittagessen in einer Ein-
richtung nach § 22 des Achten Buches einnehmen. ….. Die entste-
henden Mehraufwendungen nach den Sätzen 1 und 3 werden ab-
weichend von § 34a Absatz 2 Satz 1 durch Geldleistung gedeckt. 
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3.5.1. Mittagessen Schulen 

 
Auswirkungen des BUT 

 
 „Normal“- 

verdiener 
Mittagessen-Finanzierung bei den  

sog. „Geringverdienern“ 
 

  
 

Gleichbleibend 

 
 

bis 31.12.2010 

 
SGB II, XII, 

WohnG, KiZu-
Empfänger ab 

01.01.2011 
 

 
Andere Ge-

ringverdiener 
ab 01.01.2011 

 

Stadt zahlt für 
jeden Schüler 
Land zahlt Zu-
schuss 
 

1,12 € 1,12 €  1,12 € 

Stadt zahlt für 
Geringverdiener 
 

 1,80 €  1,80 € 

BUT   2,92 €  

Eigenanteil Ge-
ringverdiener 
 

2,80 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Gesamtkosten 
Mittagessen 

3,92 € 3,92 € 3,92 € 
 

3,92 € 
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3.6. Teilhabe an Sport, Kultur, Spiel 
 
Leistung: 
Übernahme der Kosten für: 
• Mitgliedsbeiträge für Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit (z. B. Sportverein), 
• Unterricht in künstlerischen Fächern (z. B. Musikschule), 
• vergleichbare angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung (z. B. Museums-

besuche mit Führung) 
• Teilnahme an Freizeiten (z. B. Pfadfinder, Theaterfreizeit) 
• Ausleihe von Musikinstrumenten 
• o. ä. 

 
§ 28 SGB II 
Abs. 7 

Bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres wird ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen 
Leben in der Gemeinschaft in Höhe von insgesamt 10 Euro 
monatlich berücksichtigt für 

1. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur 
und Geselligkeit, 

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Mu-
sikunterricht) und vergleichbare angeleitete Aktivitäten 
der kulturellen Bildung und 

3. die Teilnahme an Freizeiten 
 

§ 34 SGB XII  
Abs. 7 
 

Für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res wird ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Le-
ben in der Gemeinschaft in Höhe von insgesamt 10 Euro monat-
lich berücksichtigt für 

1. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur 
und Geselligkeit 

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Mu-
sikunterricht) und vergleichbare angeleitete Aktivitäten 
der kulturellen Bildung  

3. die Teilnahme an Freizeiten 
 

§ 6b BKGG 
Abs. 2 
 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leis-
tungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 bis 7 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. 
 

Leistung Auszug aus der Arbeitshilfe NRW:  
Es soll Aktivitäten gefördert werden, die die soziale Bindungsfä-
higkeit fördern. Nicht übernommen werden individuelle Freizeit-
gestaltungen, wie z. B. der Besuch von Kino, Schwimmbad (au-
ßer Kurs), Gaststätten, Diskotheken, Fitnessstudios, Zoo oder 
vergleichbare private Freizeitaufenthalte sowie die Fahrtkosten  
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Leistungshöhe 
 

Für die Dauer des Bewilligungszeitraums besteht ein Anspruch 
auf 10,00 €/Monat. 
 

Art der Leistung Sachleistung = Ausgabe von Gutscheinen zur Abrechnung mit 
dem Leistungsanbieter 
 

Antragsteller Bezieher von Leistungen nach 
• SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgeld) 
• SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Er-

werbsminderung) 
• WoGG (Wohngeld) 
• BKGG (Kinderzuschlag) 
• AsylbLG (§ 2) 
 

Leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr 
 

Zeitpunkt der  
Antragstellung 
 

Siehe Matrix in diesem Handbuch 

Anlagen zum Antrag 
 

• Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger:  
Kopie des Bescheides 

• Wohngeldempfänger: Kopie des Kindergeldbescheides 
 

Bei Bewilligung zu  
beachten 
 

Siehe Matrix in diesem Handbuch 

Leistungsanbieter • Vereine, Musikschulen, Schulen, Amt 51, Anbieter von Frei-
zeitaktivitäten, etc.  

• Eine Datenbank mit allen Anbietern, die mit uns eine LV 
abgeschlossen haben wird laufend im SG 50.03.03 gepflegt. 

• Anbieter, die vom Verfassungsschutz überwacht werden, so-
wie Sekten sind nicht geeignet.  

 
Leistungsvereinbarung  
 

Es werden LV mit den LA abgeschlossen. 
 

Leistungserbringung Die Leistungserbringung erfolgt mittels Gutscheinverfahren. 
• Gutscheine können für den gesamten Bewilligungszeitraum 

im Voraus ausgestellt werden. 
• Die Gültigkeit der Gutscheine ist angemessen zu befristen. 
• Bei Verlust soll ein Gutschein nur in dem Umfang ausgestellt 

werden, soweit er noch nicht in Anspruch genommen (einge-
löst) worden ist. 

• Die Gutscheine können bei vorhandenen externen – geeigne-
ten - Anbietern und für eigene kommunale Angebote einge-
löst werden. 
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Abrechnungsverfahren 
 

• Die Antragstellerin/Der Antragsteller erhält einen Bewilli-
gungsbescheid mit einer entsprechenden Anzahl von Gut-
scheinen 

• Die Gutscheine händigt die Antragstellerin/der Antragsteller 
seinem Anbieter (Verein o. ä.) in entsprechender Anzahl aus. 
Dieser muss mit der Stadt Mainz eine Leistungsvereinbarung 
abgeschlossen haben. 

• Der Anbieter sendet die Gutscheine an das Jobcenter bzw. 
zur Stadt Mainz und erhält den Gegenwert per Überweisung 
auf sein Bankkonto 
 

Ergänzende  
Informationen 

• Umgang mit Familienbeiträgen:  
Sind die Einzelbeträge bekannt, ist pro Kind der Einzelbetrag 
zu übernehmen, bei mehreren Kindern maximal in der Ge-
samthöhe des Familienbeitrages.  
Sind uns die Einzelbeiträge nicht bekannt, sind die Familien-
beiträge anteilig zu übernehmen. Beispiel: Familie mit zwei 
Erwachsenen und zwei Kindern. Der Familienbeitrag beträgt 
vierteljährlich 18,00 EUR.. Der Beitrag pro Kind beträgt vier-
teljährlich 6,00 EUR. Je Kind können 6,00 EUR je Vierteljahr 
übernommen werden.  
Würde der Einzelbeitrag 10,00 EUR betragen, könnten je 
Kind maximal 9,00 EUR also insgesamt 18,00 EUR über-
nommen werden. Wären uns die Einzelbeiträge nicht be-
kannt, könnten je Kind 4,50 EUR je Vierteljahr übernommen 
werden. (s. FAQ-Liste) 

• Es kann ein Budget gebildet werden, d.h. Gutscheine o. ä. 
können gesammelt werden. 

• Die Gutscheine sind nur für die jew. Dauer des Bewilligungs-
zeitraums der laufenden Leistungsgewährung auszugeben. 
Dieser ergibt sich aus den Bewilligungsbescheiden, bzw. Be-
fristungen der Leistunge nach SGB II, XII, Wohngeld oder 
KiZU (s. FAQ-Liste).  

• Die Gültigkeit des Gutscheins wurde auf  3 Monate über den 
Leistungszeitraum hinaus festgelegt. 

• Der Leistungsanbieter kann die Gutscheine bis zu weiteren 3 
Monaten später mit uns abrechnen (steht so in der LV) 

• Die Dachverbände der Vereine wurden von uns angeschrie-
ben mit entsprechenden Informationen für deren Mitglieder 

• Der Anspruch auf Teilhabe endet mit dem Ablauf des Monats 
in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Die Leistung wird 
demnach letztmalig in dem Monat des 18. Geburtstags ge-
währt (s. FAQ-Liste) 

• Verlust von Gutscheinen: Die Gutscheine sind im Umfang 
des angegebenen Verlustes, maximal rückwirkend zum Beginn 
des letzten Bewilligungszeitraums der Leistungsgewährung zu 
ersetzen. (s. FAQ-Liste) 



 

 

Das Bildungspaket 
in der Stadt Mainz 

_______________________________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________________________ 
Stand:22.11.2011  40 | 67 

 

• Im Rahmen der Abrechnung der Gutscheine erfolgt eine au-
tomatische Kontrolle. Sollten Gutscheine in zu hohem Um-
fang eingelöst worden sein, wären die nicht zustehenden Leis-
tungen entsprechend zurückzufordern. (s. FAQ-Liste) 

• Werden Gutscheine bei LA eingereicht, die keine LV abge-
schlossen haben, erfolgt grds. kein Ersatz. 

 
Wichtige Anlagen zum 
HaBu 

Abrechnung Teilhabe-Gutscheine siehe Anlage „Prozesse und 
Abläufe“ 

Übergangsvorschrift Rückwirkende Antragstellung: 
 
Der Antrag kann rückwirkend für die Zeit ab dem 01.01.2011 
für Bedarfe bis 31.05.11 gestellt werden wenn der Antrag bis 
zum 30.06. eingeht. (§77 Abs. 8 SGB II, § 131 Abs. 2 SGB XII)) 
 
Mit dem Antrag auf rückwirkende Leistungen sind die Nachwei-
se für entstandene Aufwendungen einzureichen. 
 
131 SGB XII Übergangsregelung zur Erbringung von Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe 
 (4) …. Bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres werden die entstehenden Mehraufwendungen für 
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben abweichend von § 34 
Absatz 7 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. März 2011 in 
Höhe von monatlich 10 Euro berücksichtigt. Die entstehenden 
Mehraufwendungen nach den Sätzen 1 und 3 werden abwei-
chend von § 34a Absatz 2 Satz 1 durch Geldleistung gedeckt. 
 
Vorgehensweise: 
• Die Erstattung der Aufwendungen erfolgt durch Geldleistun-

gen an die Leistungsberechtigte Person,  
• Ein Nachweis über bereits erbrachte Aufwendungen ist vor-

zulegen (Kontoauszüge o. ä.). 
• Eine Direktzahlung an den Leistungsanbieter erfolgt nur, 

wenn dem Leistungsberechtigten noch keine Aufwendungen 
entstanden sind. 
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3.6.1. Bearbeitungshilfe für Sachbearbeitung  

 
Stadt Mainz 
Bis zur Einführung von open sind die Gutscheine über word zu erstellen. Sobald open ein-
geführt ist, wird geprüft, ob ein Ausdruck der Gutscheine über open sinnvoll ist. 

 

Öffnen des Ordners 
Q:\AMT50\50-03_Abteilung-3\Allgemeines\Qualitätsmanagement\ 

Bildungs- und Teilhabepaket\Teilhabe: 
 

 

⇓ 

Dokument „teilhabe_gutscheinaufdruck.doc“ öffnen 

⇓ 

Folgende Daten sind in die erste Zelle oben links an den vorgesehenen Stellen einzu-
tragen: 
Vorname 
Name 
Aktenzeichen oder BG-Nummer 
Einlösefrist Diese beträgt 3 Monate bis zum Monatsende. Bsp: Ende des Bewilligungszeit-
raums: 25.03.2011 
Ende der Einlösefrist: 30.06.2011.  

 
Die anderen Zellen werden automatisch ergänzt, wenn man „alles markieren“ und dann die 
rechte Maustaste „“Felder aktualisieren“ wählt oder auf die „Seitenansicht“ geht.  

 
 
Jobcenter 
Die Datei wird vom Jobcenter entsprechend genutzt. 
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3.6.2. Erfassung der Daten in open 

 
Mail von Frau Pracht vom 08.08.2011: 
 
…..ich habe die Rückmeldung erhalten, dass die Erfassung des Gesamtbetrages in den Gut-
scheinen zu Verwirrungen führt. 
 
Ursprünglich war diese Vorgehensweise dazu gedacht, es der Kollegin, die die Gutscheine 
abrechnet, etwas einfacher zu machen. Da diese Vorgehensweise jedoch der arbeitsweise 
von Open widerspricht (monatliche Erfassung), wurde in der heutigen Besprechung beschlos-
sen, diese Festlegung zu ändern. 
 
Bisher:  
Erfassung des Gesamtbetrages (im Beispiel 110€, Bewilligungszeitraum des Wohngeldbe-
scheides geht über 11 Monate) 

 

 
 
 

Jetzt: 
Erfassung des monatlichen Betrages von 10€ 
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Hinweis:  
Das Beginndatum entspricht dabei dem Antragsdatum, das Endedatum dem Ende des Bewil-
ligungszeitraumes des Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagbescheides. 
Stellt der Leistungsbezieher nun einen neuen Antrag, so muss ein entsprechend neuer Zeit-
raum erfasst werden. Hierbei ist der vorhandene Eintrag entsprechend zu bearbeiten, sodass 
eine Historie entsteht: 
 
Im Beispiel wurde angenommen, dass der Folgeantrag am 15.07.2012 gestellt wurde: 
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4. Bescheiderteilung und Zeitpunkt der Bewilligung 
 
Übergangslösung Stadt Mainz 
 
Bis zur Einführung von open wurden die Bescheide über word erstellt. Die aktuellen 
Bescheide wurden in dem gemeinsamen Ordner hinterlegt:  
Q:\AMT50\50-03_Abteilung-3\Allgemeines\Qualitätsmanagement\Bildungs- und 
Teilhabepaket 

 
4.1. Bewilligungszeitraum - Grundsätze 

 
Bei Antragseingang ist grundsätzlich zu prüfen: 
• Art der bezogenen Sozialleistung (SGB II, SGB XII, AsylblG, Wohngeld, KiZu) 
• Datum Eingangsstempel des Antrags 
• Wurde die Leistung vom Antragsteller bereits bezahlt?  

 
Bewilligungszeiträume – Grundsätzliches 

Bitte Matrix beachten, da Ausnahmen bestehen 

BuT SGB II 
 

• SGB XII 
• § 2 AsylbLG 

• WohnG 
• KiZu 

Gesetzliche 
Grundlage bzw. 
Rechtliche Beur-
teilung 

§ 37 Abs. 2 Satz 2 SGB 
II 
 
Leistungen des BuT 
werden entsprechend 
der Verortung im SGB 
II der Sicherung des 
Lebensunterhaltes zu-
geordnet. 

SHR 18.01.2 
  

Bei Empfängern von Leistungen nach 
§ 6 BKGG ist vom Beginn des Mo-
nats an zu bewilligen in dem die An-
spruchsvoraussetzungen erfüllt sind  
(§ 5 BKGG).  
Daraus folgt, dass der Antrag hier 
nicht Anspruchsvoraussetzung, son-
dern eine reine Verfahrensvorausset-
zung ist.  
Daher ist eine rückwirkende Antrag-
stellung, längstens zum 01.01.2011 
möglich (grds. 4 Jahre, § 45 SGB I). 
Voraussetzung ist, dass zu diesem 
Zeitpunkt die Anspruchsvoraus-
setzungen nach dem BKGG erfüllt 
waren und die Leistung noch nicht 
bezahlt wurde. 
Werden sowohl Wohngeld als auch 
KiZU bezogen kann auf den längeren, 
ggf. sogar auf beide Bewilligungszeit-
räume zurückgegriffen werden, wenn 
der eine Anspruch früher beginnt und 
der andere später endet.(s. FAQ-Liste) 
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Beginn-Datum 01. des Monats der 

Antragstellung  
Tag des Antragsseingangs 
beim zuständigen Träger, s. 
Datum Eingangsstempel oder 
Tag des Bekanntwerdens des 
Anspruchs 
 

01. des Monats der bestehenden An-
spruchsvoraussetzungen BKGG 
(Wohngeld – oder Kindergeldbezug). 
 

Ende-Datum Ende des Bewilli-
gungszeitraums der 
Sozialleistung 

Ende des Bewilligungszeit-
raums der Sozialleistung 

Ende des Bewilligungszeitraums der 
Sozialleistung 
 

Besonderheiten  Teilhabe: 
Gutscheine werden immer für 
einen vollen Monat ausgege-
ben (10,00 €) 

Ein Antrag kann theoretisch rückwir-
kend bis zum 01.01.2011 gestellt wer-
den. 
Kinderzuschlag erhält nur, wer auch 
Kindergeld oder eine vergleichbare 
Leistung bezieht. 
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4.2. Matrix 
Wichtiger Hinweis zur Anwendung: Diese Matrix dient als Entscheidungshilfe. Die Umstände des Einzelfalls (individuelle Gegebenheiten) sind entspre-
chend zu würdigen.  
 

1 Praxisbeispiel mit 3 Alternativen – 1-tägiger Ausflug 

Alternative A Alternative B Alternative C Mit Datum vom 29.07.2011 stellt ein Antragsteller 
einen Antrag auf BuT-Leistung welcher bei Stadt 

Mainz/Jobcenter am 24.08.2011  eingeht (Da-
tum Eingangsstempel). 
Bewilligungszeitraum der Sozialleistung (SGB 
II, SGB XII, AsylblG, Wohngeld, Kizu):  

01.06.2011 – 30.11.2011. 

Die BuT-Leistung liegt nach der Antrag-
stellung und wurde: 
 
 

a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung aber innerhalb des Antrags-
monats und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung und (tlw.) vor dem Antrags-
monat und wurde: 
 

a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

 

Ausflug findet statt am: 29.08.2011 10.08.2011 30.07.2011 
Sozialleistung a./b Alternative A Alternative B Alternative C 

a 
 

Bewilligung 29.08.2011 *1 Bewilligung 10.08.2011 *1 Ablehnung 

SGB II 
b. 
 

Bewilligung 29.08.2011 Bewilligung 10.08.2011 Ablehnung 

a. Bewilligung 29.08.2011 *1 Ablehnung Ablehnung 
• SGB XII 
• § 2 AsylbLG b. 

 
Bewilligung 29.08.2011 Ablehnung Ablehnung 

a. 
 

Bewilligung 29.08.2011 *1 Bewilligung 10.08.2011 *1 Bewilligung 30.07.2011 *1 
• WohnG 
• KiZu b. Bewilligung 29.08.2011 Bewilligung 10.08.2011 Bewilligung 30.07.2011 

 
 
 

*1 = 
Grundsatz: Erstattung nur an die Antragsteller nach Bestätigung der Zahlung durch Kita/Schule.  
Ausnahme: Überweisung an Erzieher/Lehrkraft möglich, wenn Betrag vom Antragsteller nicht vorgelegt werden kann.
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1 Praxisbeispiel mit 3 Alternativen – 5-tägige Klassenfahrt 

Mit Datum vom 29.07.2011 stellt ein Antragsteller 
einen Antrag auf BuT-Leistung welcher bei Stadt 

Mainz/Jobcenter am 24.08.2011  eingeht (Da-
tum Eingangsstempel). 
Bewilligungszeitraum der Sozialleistung (SGB 
II, SGB XII, AsylblG, Wohngeld, Kizu):  

01.06.2011 – 30.11.2011. 

Die BuT-Leistung liegt nach der Antrag-
stellung und wurde: 
 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung aber innerhalb des Antrags-
monats und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung und (tlw.) vor dem Antrags-
monat und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

 

Klassenfahrt findet statt vom: 29.08.2011 – 02.09.2011 10.08.2011 – 14.08.2011 30.07.2011 – 03.08.2011 
Sozialleistung a/b Alternative A Alternative B Alternative C 

a. 
 

Bewilligung 29.08.2011 – 02.09.2011  Bewilligung 10.08.2011 – 14.08.2011  Ablehnung 30.07.2011 – 31.07.2011 
Bewilligung 01.08.2011 – 03.08.2011 

SGB II 
b. 
 

Ablehnung Ablehnung Ablehnung 

a. Bewilligung 29.08.2011 – 02.09.2011 
  

Ablehnung Ablehnung 
• SGB XII 
• § 2 AsylbLG b. 

 
Ablehnung Ablehnung Ablehnung 

a. 
 

Bewilligung 29.08.2011 – 02.09.2011 Bewilligung 10.08.2011 – 14.08.2011 Bewilligung 30.07.2011 – 03.08.2011 
• WohnG 
• KiZu b. Ablehnung 

 
Ablehnung Ablehnung 
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1 Praxisbeispiel mit 3 Alternativen - Lernförderung 

Mit Datum vom 29.07.2011 stellt ein Antragsteller 
einen Antrag auf BuT-Leistung welcher bei Stadt 

Mainz/Jobcenter am 24.08.2011  eingeht (Da-
tum Eingangsstempel). 
Bewilligungszeitraum der Sozialleistung (SGB 
II, SGB XII, AsylblG, Wohngeld, Kizu):  

01.06.2011 – 30.11.2011. 

Die BuT-Leistung liegt nach der Antrag-
stellung und wurde: 
 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung aber innerhalb des Antrags-
monats und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung und (tlw.) vor dem Antrags-
monat und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

 

Lernförderung wird von Lehrkraft bewilligt 
vom: 

29.08.2011 – 15.12.2011 10.08.2011 – 15.12.2011 30.07.2011 – 15.12.2011 

Sozialleistung a/b Alternative A Alternative B Alternative C 
a. 
 

Bewilligung 29.08.2011 – 30.11.2011 *1 Bewilligung 10.08.2011 – 30.11.2011 *1 Ablehnung 30.07.2011 – 31.07.2011 
Bewilligung 01.08.2011 - 30.11.2011 *1 

SGB II 
b. 
 

Ablehnung Ablehnung Ablehnung 

a. Bewilligung ab 29.08.2011 – 30.11.2011 
*1 

Ablehnung 10.08.2011 – 23.08.2011 
Bewilligung 24.08.2011 - 30.11.2011 *1 

Ablehnung 30.07.2011 – 23.08..2011 
Bewilligung 24.08.2011 - 30.11.2011 *1 • SGB XII 

• § 2 AsylbLG b. 
 

Ablehnung Ablehnung Ablehnung 

a. 
 

Bewilligung ab 29.08.2011 – 30.11.2011 
*1 

Bewilligung 10.08.2011 – 30.11.2011 *1 Bewilligung 30.07.2011 – 30.11.2011 *1 
• WohnG 
• KiZu b. Ablehnung Ablehnung Ablehnung 

 
 

*1 = 
Ein Folgeantrag ist rechtzeitig zu stellen und kann bewilligt werden wenn die Sozialleistung weiter geleistet wird.
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1 Praxisbeispiel mit 3 Alternativen - Schulbedarf 

Mit Datum vom 29.07.2011 stellt ein Antragsteller 
einen Antrag auf BuT-Leistung welcher bei Stadt 

Mainz/Jobcenter am 24.08.2011  eingeht (Da-
tum Eingangsstempel). 
Bewilligungszeitraum der Sozialleistung (SGB 
II, SGB XII, AsylblG, Wohngeld, Kizu):  

01.06.2011 – 30.11.2011. 

Die BuT-Leistung liegt nach der Antrag-
stellung und wurde: 
 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung aber innerhalb des Antrags-
monats und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung und (tlw.) vor dem Antrags-
monat und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

 
 

Die Bewilligung erfolgt  im August und Februar 
Sozialleistung 
SGB II 

• SGB XII 
• § 2 AsylbLG  
 

 
 
Nach Antragstellung erfolgt automatische Auszahlung zum 01.08. (70,00 €) bzw. 01.02. (30,00 €) 

• WohnG 
• KiZu  

Eine rückwirkende Antragstellung (bis zu 4 Jahren – max. 01.01.2011) ist grundsätzlich möglich.   
Das Rechtsamt  und die Abteilung 50.01 haben sich darauf verständigt, dass ein Anspruch nur dann besteht, wenn nach-
gewiesen wird, dass Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. In diesem Fall ist rückwirkend zu bewilligen. Können 
keine Nachweise erbracht werden erfolgt eine Ablehnung. 
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1 Praxisbeispiel mit 3 Alternativen - Schülerbeförderung 

Mit Datum vom 29.07.2011 stellt ein Antragsteller 
einen Antrag auf BuT-Leistung welcher bei Stadt 

Mainz/Jobcenter am 24.08.2011  eingeht (Da-
tum Eingangsstempel). 
Bewilligungszeitraum der Sozialleistung (SGB 
II, SGB XII, AsylblG, Wohngeld, Kizu):  

01.06.2011 – 30.11.2011. 

Die BuT-Leistung liegt nach der An-
tragstellung und wurde: 
 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung aber innerhalb des Antragsmo-
nats und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung und (tlw.) vor dem Antrags-
monat und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

 

Die Fahrkarte läuft ab: 29.08.2011 – lfd. 10.08.2011 – lfd. 30.07.2011 – lfd. 
Sozialleistung a/b Alternative A Alternative B Alternative C 

a. 
 

Bewilligung 29.08.2011 – 30.11.2011 Bewilligung 10.08.2011 – 30.11.2011 Ablehnung 30.07.11 - 31.07.2011 
Bewilligung 01.08.2011 – 30.11.2011 

SGB II 
b. 
 

Bewilligung 29.08.2011 – 30.11.2011 Bewilligung 10.08.2011 – 30.11.2011 Ablehnung 30.07.11 - 31.07.2011 
Bewilligung 01.08.2011 – 30.11.2011 

a. Bewilligung 29.08.2011 – 30.11.2011 Bewilligung 24.08.2011 - 30.11.2011 Ablehnung 30.07.11 - 23.08.2011 
Bewilligung 24.08.2011 – 30.11.2011 • SGB XII 

• § 2 AsylbLG b. 
 

Bewilligung 29.08.2011 – 30.11.2011 Bewilligung 24.08.2011 - 30.11.2011 Ablehnung 30.07.11 - 23.08.2011 
Bewilligung 24.08.2011 – 30.11.2011 

a. 
 

Bewilligung 29.08.2011 – 30.11.2011 Bewilligung ab 10.08.2011 – 30.11.2011 Bewilligung 30.07.2011 – 30.11.2011 
• WohnG 
• KiZu b. Bewilligung 29.08.2011 – 30.11.2011 Bewilligung ab 10.08.2011 – 30.11.2011 Bewilligung 30.07.2011 – 30.11.2011 

 

 
Bei der Schülerbeförderung handelt es sich um eine Geldleistung.  
Auslegung Rechtsamt: Als erforderliche Kosten der Schülerbeförderung sind laut Gesetzesbegründung die tatsächlich anfallenden und nachgewiesenen Kosten 
anzusehen. Insoweit geht auch eine nachträgliche Erstattung.  
Ein Folgeantrag ist rechtzeitig zu stellen und kann bewilligt werden wenn die Sozialleistung weiter geleistet wird.
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1 Praxisbeispiel mit 3 Alternativen - Mittagessen 

Mit Datum vom 29.07.2011 stellt ein Antragsteller 
einen Antrag auf BuT-Leistung welcher bei Stadt 

Mainz/Jobcenter am 24.08.2011  eingeht (Da-
tum Eingangsstempel). 
Bewilligungszeitraum der Sozialleistung (SGB 
II, SGB XII, AsylblG, Wohngeld, Kizu):  

01.06.2011 – 30.11.2011. 

Die BuT-Leistung liegt nach der An-
tragstellung und wurde: 
 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung aber innerhalb des Antragsmo-
nats und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung und (tlw.) vor dem Antrags-
monat und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

 

Die Verpflegung läuft ab: 29.08.2011 10.08.2011 30.07.2011 
Sozialleistung a/b Alternative A Alternative B Alternative C 

a. 
 

Bewilligung 29.08.2011 – 30.11.2011 Bewilligung 10.08.2011 – 30.11.2011 Ablehnung 30.07.11 - 31.07.2011 
Bewilligung 01.08.2011 – 30.11.2011 

SGB II b. 
 

Ablehnung bezahlter Zeitraum  
-> danach Bewilligung bis 30.11.2011 

Ablehnung bezahlter Zeitraum  
-> danach Bewilligung bis 30.11.2011 

Ablehnung bezahlter Zeitraum  
(mind. 31.07.11) 
-> danach Bewilligung bis 30.11.2011 

a. Bewilligung 29.08.2011 – 30.11.2011 Ablehnung 10.08.2011 – 23.08.2011 
-> Bewilligung 24.08.2011 - 30.11.2011 

Ablehnung 30.07.11 - 23.08.2011 
Bewilligung 24.08.2011 – 30.11.2011 • SGB XII 

• § 2 AsylbLG 
b. 
 

Ablehnung bezahlter Zeitraum  
-> danach Bewilligung bis 30.11.2011 

Ablehnung bezahlter Zeitraum  
(mind. 23.08.11) 
-> danach Bewilligung bis 30.11.2011 

Ablehnung bezahlter Zeitraum 
(mind. 23.08.11) 
-> danach Bewilligung bis 30.11.2011 

a. 
 

Bewilligung 29.08.2011 – 30.11.2011 Bewilligung ab 10.08.2011 – 30.11.2011 Bewilligung 30.07.2011 – 30.11.2011 
• WohnG 
• KiZu b. Ablehnung bezahlter Zeitraum  

-> danach Bewilligung bis 30.11.2011 
Ablehnung bezahlter Zeitraum 
-> danach Bewilligung bis 30.11.2011 

Ablehnung bezahlter Zeitraum 
-> danach Bewilligung bis 30.11.2011 

 

Bei der Mittagsverpflegung handelt es sich um eine Sachleistung, daher ist eine Direktzahlung an den Antragsteller – sofern dieser in Vorleistung getreten ist - auch 
bei tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Kosten nicht möglich. 
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1 Praxisbeispiel mit 3 Alternativen - Teilhabe 

Mit Datum vom 29.07.2011 stellt ein Antragsteller 
einen Antrag auf BuT-Leistung welcher bei Stadt 

Mainz/Jobcenter am 24.08.2011  eingeht (Da-
tum Eingangsstempel). 
Bewilligungszeitraum der Sozialleistung (SGB 
II, SGB XII, AsylblG, Wohngeld, Kizu):  

01.06.2011 – 30.11.2011. 

Die BuT-Leistung liegt nach der An-
tragstellung und wurde: 
 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung aber innerhalb des Antragsmo-
nats und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

Die BuT-Leistung liegt vor der Antrag-
stellung und (tlw.) vor dem Antrags-
monat und wurde: 
 
a. noch nicht bezahlt  
b. bezahlt 

 

Der Vereinsbeitritt erfolgt am: 29.08.11 10.08.11 30.07.11 
Sozialleistung a/b Alternative A Alternative B Alternative C 

a. 
 

Bewilligung 01.08.2011 – 30.11.2011  
= 40,00 € Gutscheine 

Bewilligung 01.08.2011 – 30.11.2011  
= 40,00 € Gutscheine 

*³ 
Bewilligung 01.08.2011 - 30.11.2011 = 
40,00 € Gutscheine SGB II 

b. 
 

*² *² *² 

a. Bewilligung 24.08.2011 – 30.11.2011 
= 40,00 € Gutscheine 

Ablehnung 10.08.2011 – 23.08.2011 
Bewilligung 24.08.2011 - 30.11.2011 = 
40,00 € Gutscheine 

*³ 
Bewilligung 24.08.2011 - 30.11.2011 = 
40,00 € Gutscheine 

• SGB XII 
• § 2 AsylbLG 

b. 
 

*² *² *² 

a. 
 

Bewilligung 01.06.2011 – 30.11.2011 
= 60,00 € Gutscheine 

Bewilligung 01.06.2011 – 30.11.2011 
= 60,00 € Gutscheine 

Bewilligung 01.06.2011 – 30.11.2011 
= 60,00 € Gutscheine • WohnG 

• KiZu b. *² *² *² 

 
*² = Gutscheine können grundsätzlich nur für noch nicht bezahlte Teilhabe-Leistungen eingesetzt werden. Dies ist vom SB nicht zu prüfen. 
*³ = Gutscheine sind grundsätzlich nur für noch nicht bezahlte Teilhabe-Leistungen ab dem Zeitpunkt der Ausgabe gültig. Dies ist vom SB nicht zu prüfen. 
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5. Buchung der Leistungen – Dieses Kapitel ist noch in Arbeit! 
 
Stadt Mainz – 50.01 
Für folgende Leistungen erfolgt ab Ende Juli 2011 die Erfassung und Auszahlung über open: 
• Ausflüge/Klassenfahrten 
• Schulbedarf (automatisch)  
• Lernförderung 
• Teilhabe 

 
Es erfolgt in SAP eine Buchung auf die entsprechenden PSP-Elemente. 
Übergangslösung bis Juli 2011 siehe Punkt 5.1. 
 
Stadt Mainz – Amt 40 
• Mittagessen 

Erfassung der Daten in Lunch 
• Schülerbeförderung 

Erfassung der Daten in einer speziellen Lotus-Anwendung 
 

Stadt Mainz – 51.03 
• Mittagessen Freie Kitas: 

Die Daten werden in xls-erfasst und über Prosoz 14+ ausgezahlt und auf die PSP-Elemente gebucht. 
• Mittagessen Städtische Kitas 

Die Daten werden übergangsweise in einer xls-Liste erfasst, am Jahresende erfolgt eine interene Belas-
tung der PSP-Elemente 
Nach der Umprogrammierung von Nordholz erfolgt eine Buchung auf die entsprechenden PSP-
Elemente 
 

JC 
Die Leistungen werden in einer Datenbank erfasst und ausgezahlt. 
Es erfolgt eine tägliche Abrechnung mit der Stadt Mainz über Verbuchung der Kosten auf die jeweiligen 
PSP-Elemente in SAP 
 
 

5.1. Übergangslösung 
 
Stadt Mainz - open 
Die Leistungen wurden bis Ende Juni über  SAP ausgezahlt und später in open mit Zahlsperre nacher-
fasst. 
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5.1.1. Bearbeitungshilfe für die Sachbearbeitung 
 

SB 
Prüfung der Anträge 

Ggf. Weiterleitung einer Kopie an die zuständige Stelle:  
Amt 40 (Schülerbeförderung, Mittagessen SchülerInnen) 
51.03 (Mittagessen Kita-Kinder)  
Jobcenter (SGB II, außer Schülerbeförderung, Mittagessen) 

� 
Bescheiderteilung über word 

(Bescheide werden später in open hinterlegt) 

� 
Ausfüllen des Vordrucks Auszahlungs-AO 

(dopp. Elemente s. unten eintragen) 
 

� 
Weiterleitung an Frau Walldorf 

 

� 
Erfassung in SAP (Walldorf) 

 

� 
Fall auf WV legen 

 

� 
In Open erfassen 
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5.2. Die doppischen Elemente – gültig bis 31.12.2011 
- Ertragskonten fehlen noch 

PSP-Elemente Beschreibung Sachkonto 

  Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)   
  Bildungs- und Teilhabepaket (3. Kapitel SGB XII)   
  Ausflüge (Schule, Kindertageseinrichtung)   
3.00002.50.01.01.50 Ausflüge Amt 50 55390001 
3.00002.50.01.01.51 Ausflüge Amt 51 55390001 
  Mehrtätige Fahrten (Schule, Kindertageseinrichtung)    
3.00002.50.01.02.50 Mehrtätige Fahrten Amt 50 55390001 
  Schulbedarf   
3.00002.50.01.03.50 Schulbedarf Amt 50 55390001 
  Schülerbeförderung   
3.00002.50.01.04.40 Schülerbeförderung Amt 40 55390001 
  Lernförderung   
3.00002.50.01.05.50 Lernförderung Amt 50 55390001 

  
Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Schule, Kinde rtageseinrichtung, Kindestagespfle-
ge)   

3.00002.50.01.06.40 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 40 55390001 
3.00002.50.01.06.51 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 51 55390001 
  Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben   
3.00002.50.01.07.50 Teilhabe am kulturellen u. soz. Leben 50 55390001 
  Verwaltungskosten   
3.00002.50.01.08.40 Verwaltungskosten Amt 40 verschiedene 
3.00002.50.01.08.50 Verwaltungskosten Amt 50 verschiedene 
3.00002.50.01.08.51 Verwaltungskosten Amt 51 verschiedene 
  Bildungs- und Teilhabepaket (4. Kapitel SGB XII)   
  Ausflüge (Schule, Kindertageseinrichtung)   
3.00002.50.02.01.50 Ausflüge Amt 50 55390001 
3.00002.50.02.01.51 Ausflüge Amt 51 55390001 
  Mehrtätige Fahrten (Schule, Kindertageseinrichtung)    
3.00002.50.02.02.50 Mehrtätige Fahrten Amt 50 55390001 
  Schulbedarf   
3.00002.50.02.03.50 Schulbedarf Amt 50 55390001 
  Schülerbeförderung   
3.00002.50.02.04.40 Schülerbeförderung Amt 40 55390001 
  Lernförderung   
3.00002.50.02.05.50 Lernförderung Amt 50 55390001 

  
Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Schule, Kinde rtageseinrichtung, Kindestagespfle-
ge)   

3.00002.50.02.06.40 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 40 55390001 
3.00002.50.02.06.51 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 51 55390001 
  Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben   
3.00002.50.02.07.50 Teilhabe am kulturellen u. soz. Leben 50 55390001 
  Verwaltungskosten   
3.00002.50.02.08.40 Verwaltungskosten Amt 40 verschiedene 
3.00002.50.02.08.50 Verwaltungskosten Amt 50 verschiedene 
3.00002.50.02.08.51 Verwaltungskosten Amt 51 verschiedene 
  Bildungs- und Teilhabepaket (laufende Leistungen SG B II)   
  Schülerbeförderung   
3.00002.50.03.04.40 Schülerbeförderung Amt 40 55130001 
3.00002.50.03.04.99 Schülerbeförderung Jobcenter 55130001 

  
Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Schule, Kinde rtageseinrichtung, Kindestagespfle-
ge)   

3.00002.50.03.06.40 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 40 55130001 
3.00002.50.03.06.51 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 51 55130001 
3.00002.50.03.06.99 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung JC 55130001 
  Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben   
3.00002.50.03.07.99 Teilhabe am kulturellen u. soz. Leben JC 55130001 
  Verwaltungskosten   
3.00002.50.03.08.40 Verwaltungskosten Amt 40 verschiedene 
3.00002.50.03.08.51 Verwaltungskosten Amt 51 verschiedene 
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3.00002.50.03.08.99 Verwaltungskosten Jobcenter verschiedene 
  Bildungs- und Teilhabepaket (einmalige Leistungen S GB II)   
  Ausflüge (Schule, Kindertageseinrichtung)   
3.00002.50.04.01.51 Ausflüge Amt 51 55120001 
3.00002.50.04.01.99 Ausflüge Jobcenter 55120001 
  Mehrtätige Fahrten (Schule, Kindertageseinrichtung)    
3.00002.50.04.02.99 Mehrtätige Fahrten Jobcenter 55120001 
  Schulbedarf   
3.00002.50.04.03.99 Schulbedarf Jobcenter 55120001 
  Lernförderung   
3.00002.50.04.05.99 Lernförderung Jobcenter 55120001 
  Verwaltungskosten   
3.00002.50.04.08.51 Verwaltungskosten Amt 51 verschiedene 
3.00002.50.04.08.99 Verwaltungskosten Jobcenter verschiedene 
  Bildungs- und Teilhabepaket (Abrechn. Flüchtl. Asyl bLG analog SGB XII)   
  Ausflüge (Schule, Kindertageseinrichtung)   
3.00002.50.05.01.50 Ausflüge Amt 50 55710001 
3.00002.50.05.01.51 Ausflüge Amt 51 55710001 
  Mehrtätige Fahrten (Schule, Kindertageseinrichtung)    
3.00002.50.05.02.50 Mehrtätige Fahrten Amt 50 55710001 
  Schulbedarf   
3.00002.50.05.03.50 Schulbedarf Amt 50 55710001 
  Schülerbeförderung   
3.00002.50.05.04.40 Schülerbeförderung Amt 40 55710001 
  Lernförderung   
3.00002.50.05.05.50 Lernförderung Amt 50 55710001 

  
Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Schule, Kinde rtageseinrichtung, Kindestagespfle-
ge)   

3.00002.50.05.06.40 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 40 55710001 
3.00002.50.05.06.51 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 51 55710001 
  Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben   
3.00002.50.05.07.50 Teilhabe am kulturellen u. soz. Leben 50 55710001 
  Verwaltungskosten   
3.00002.50.05.08.40 Verwaltungskosten Amt 40 verschiedene 
3.00002.50.05.08.50 Verwaltungskosten Amt 50 verschiedene 
3.00002.50.05.08.51 Verwaltungskosten Amt 51 verschiedene 
  Bildungs- und Teilhabepaket (Nicht abrechn. Flüchtl . AsylbLG analog SGB XII)   
  Ausflüge (Schule, Kindertageseinrichtung)   
3.00002.50.06.01.50 Ausflüge Amt 50 55710001 
3.00002.50.06.01.51 Ausflüge Amt 51 55710001 
  Mehrtätige Fahrten (Schule, Kindertageseinrichtung)    
3.00002.50.06.02.50 Mehrtätige Fahrten Amt 50 55710001 
  Schulbedarf   
3.00002.50.06.03.50 Schulbedarf Amt 50 55710001 
  Schülerbeförderung   
3.00002.50.06.04.40 Schülerbeförderung Amt 40 55710001 
  Lernförderung   
3.00002.50.06.05.50 Lernförderung Amt 50 55710001 

  
Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Schule, Kinde rtageseinrichtung, Kindestagespfle-
ge)   

3.00002.50.06.06.40 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 40 55710001 
3.00002.50.06.06.51 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 51 55710001 
  Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben   
3.00002.50.06.07.50 Teilhabe am kulturellen u. soz. Leben 50 55710001 
  Verwaltungskosten   
3.00002.50.06.08.40 Verwaltungskosten Amt 40 verschiedene 
3.00002.50.06.08.50 Verwaltungskosten Amt 50 verschiedene 
3.00002.50.06.08.51 Verwaltungskosten Amt 51 verschiedene 
  Bildungs- und Teilhabepaket (WoGG)   
  Ausflüge (Schule, Kindertageseinrichtung)   
3.00002.50.07.01.50 Ausflüge Amt 50 55790001 
3.00002.50.07.01.51 Ausflüge Amt 51 55790001 
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  Mehrtätige Fahrten (Schule, Kindertageseinrichtung)    
3.00002.50.07.02.50 Mehrtätige Fahrten Amt 50 55790001 
  Schulbedarf   
3.00002.50.07.03.50 Schulbedarf Amt 50 55790001 
  Schülerbeförderung   
3.00002.50.07.04.40 Schülerbeförderung Amt 40 55790001 
  Lernförderung   
3.00002.50.07.05.50 Lernförderung Amt 50 55790001 

  
Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Schule, Kinde rtageseinrichtung, Kindestagespfle-
ge)   

3.00002.50.07.06.40 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 40 55790001 
3.00002.50.07.06.51 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 51 55790001 
  Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben   
3.00002.50.07.07.50 Teilhabe am kulturellen u. soz. Leben 50 55790001 
  Verwaltungskosten   
3.00002.50.07.08.40 Verwaltungskosten Amt 40 verschiedene 
3.00002.50.07.08.50 Verwaltungskosten Amt 50 verschiedene 
3.00002.50.07.08.51 Verwaltungskosten Amt 51 verschiedene 
  Bildungs- und Teilhabepaket (BKGG)   
  Ausflüge (Schule, Kindertageseinrichtung)   
3.00002.50.08.01.50 Ausflüge Amt 50 55790001 
3.00002.50.08.01.51 Ausflüge Amt 51 55790001 
  Mehrtätige Fahrten (Schule, Kindertageseinrichtung)    
3.00002.50.08.02.50 Mehrtätige Fahrten Amt 50 55790001 
  Schulbedarf   
3.00002.50.08.03.50 Schulbedarf Amt 50 55790001 
  Schülerbeförderung   
3.00002.50.08.04.40 Schülerbeförderung Amt 40 55790001 
  Lernförderung   
3.00002.50.08.05.50 Lernförderung Amt 50 55790001 

  
Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (Schule, Kinde rtageseinrichtung, Kindestagespfle-
ge)   

3.00002.50.08.06.40 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 40 55790001 
3.00002.50.08.06.51 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 51 55790001 
  Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben   
3.00002.50.08.07.50 Teilhabe am kulturellen u. soz. Leben 50 55790001 
  Verwaltungskosten   
3.00002.50.08.08.40 Verwaltungskosten Amt 40 verschiedene 
3.00002.50.08.08.50 Verwaltungskosten Amt 50 verschiedene 
3.00002.50.08.08.51 Verwaltungskosten Amt 51 verschiedene 
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5.3. Die doppischen Elemente – gültig ab 01.01.2012 - Abschnitt ist in Arbeit 

 
 

5.4. Besonderheiten 
 
Erhalten die Antragsteller sowohl Wohngeld als auch Kinderzuschlag sind die Leistungen unter 
dem PSP-Element Wohngeld zu verbuchen. Buchungen unter Kinderzuschlag sind nur vorzu-
nehmen, wenn die Antragsteller ausschließlich den Kinderzuschlag beziehen. 
 
 

5.5. Buchung von Einnahmen – Abschnitt ist in Arbeit 
 
 

5.5.1. Rückzahlungen für BuT-Leistungen 
 
Beispiel: 
Eine Lehrkraft erstattet der Stadt Mainz einen Betrag für eine Klassenfahrt zurück, weil diese 
günstiger war als geplant. 
 
Buchung in open oder anderen Vorsystemen: 
Durch Verwendung des Vorsystems kann keine AuszahlungsAbsetzungsAO erstellt werden. 
Es ist eine AnnahmeAO zu erstellen. 
Die Buchung erfolgt auf dem jeweiligen PSP-Element unter Verwendung des Sachkontos:  
42190001 und der entsprechenden VG-Art  
 
Buchung in SAP 
Es ist eine AuszahlungsAbsetzungsAO zu erstellen. 
 

5.5.2. Zahlungen anderer Träger an die Stadt Mainz 
 
Diese Einnahme wird wohl nur bei den Leistungen Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung 
(Schulamt 40)  zum Tragen kommen.  
 
Beispiel: 
Ein Kind wohnt in Ingelheim, stellt dort einen Antrag auf BuT, geht aber in Mainz zur Schule und 
bekommt von der Stadt Mainz Mittagsverpflegung und Fahrkarte. Die Stadt Ingelheim muss uns 
diese Aufwendungen ersetzen. 
 
Buchung in SAP 
Es ist eine AnnahmeAO zu erstellen, die Buchung erfolgt auf den entsprechenden PSP-Elementen 
unter Verwendung folgender Sachkonten: 
Einnahmen anderer Jobcenter: Sachkonto 44249001 
Einnahmen von anderen Schulträgern (bei Rückübertragung): Sachkonto 44243001 
 

5.5.3. Abrechnung mit dem Bund 
 
Bis 2012 erhält die Stadt Mainz für alle Sozialleistungsempfänger eine Erstattung vom Bund (über 
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das Land) auf Basis der gemeldeten Höhe der KdU. 
  
Der vom Bund ermittelt den Erstattungsbetrag wie folgt: 
 
Leistungen BuT: 
SGB II, WohnG, KiZu = Anhebung der KdU um 5,4 % 
SGB XII, AsylbLG = Schlüsselzuweisungen – zu klären 
 
Verwaltungskosten BuT: 
SGB II, WohnG, KiZu = Anhebung der KdU um 1,2 % 
SGB XII, AsylbLG = zu klären 
 
Schulsozialarbeit und Mittagessen Hort-Kinder (bis 2013) 
SGB II, WohnG, KiZu, SGB XII, AsylbLG = Anhebung der KdU um 2,8 % 
 
Termin: 
2 x monatlich im Abrufverfahren (§46 Abs. 8 SGB II) 
Die erste Auszahlung erfolgte im April 2011. 
 
Die Buchung erfolgt auf die entsprechenden PSP-Elemente und Einnahme-Sachkonten 

 

6. Leistungsanbieter (LA) 
 

6.1. Rechtliche Grundlagen 
 

§ 29 SGB II Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 
(1) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 werden 
erbracht durch Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personali-
sierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur De-
ckung dieser Bedarfe (Anbieter); die kommunalen Träger bestimmen, in welcher 
Form sie die Leistungen erbringen. Die Bedarfe nach § 28 Absatz 3 und 4 wer-
den jeweils durch Geldleistungen gedeckt. Die 
kommunalen Träger können mit Anbietern pauschal abrechnen. 
(2) Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen mit 
Ausgabe des jeweiligen Gutscheins als erbracht. Die kommunalen Träger ge-
währleisten, dass Gutscheine bei geeigneten vorhandenen Anbietern oder zur 
Wahrnehmung ihrer eigenen Angebote eingelöst werden können. Gutscheine 
können für den gesamten 
Bewilligungszeitraum im Voraus ausgegeben werden. Die Gültigkeit von Gut-
scheinen ist angemessen zu befristen. Im Fall des Verlustes soll ein Gutschein 
erneut in dem Umfang ausgestellt werden, in dem er noch nicht in Anspruch ge-
nommen wurde.  
(3) Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten die 
Leistungen mit der Zahlung als erbracht. Eine Direktzahlung ist für den gesam-
ten Bewilligungszeitraum im Voraus möglich. 
(4) Im begründeten Einzelfall kann ein Nachweis über eine zweckentsprechende 
Verwendung der Leistung verlangt werden. Soweit der Nachweis nicht geführt 
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wird, soll die Bewilligungsentscheidung widerrufen werden. 
 

§ 34a SGB XII Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe 
(1) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 4 bis 7 werden 
auf Antrag erbracht. Einer nachfragenden Person werden, auch wenn keine Re-
gelsätze zu gewähren sind, für Bedarfe nach § 34 Leistungen erbracht, wenn sie 
diese nicht aus eigenen Kräften und Mitteln vollständig decken kann. Die Leis-
tungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 7 bleiben bei der Erbringung 
von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel unberücksichtigt. 
(2) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7 werden 
erbracht durch Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personali-
sierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur De-
ckung dieser Bedarfe (Anbieter); die zuständigen Träger der Sozialhilfe bestim-
men, in welcher Form sie die Leistungen erbringen. Die Bedarfe nach § 34 Ab-
satz 3 und 4 werden jeweils durch Geldleistungen gedeckt. 
(3) Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen mit 
Ausgabe des jeweiligen Gutscheins als erbracht. Die zuständigen Träger der So-
zialhilfe gewährleisten, dass Gutscheine bei geeigneten vorhandenen Anbietern 
oder zur Wahrnehmung ihrer eigenen Angebote eingelöst werden können. Gut-
scheine können für den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus ausgegeben 
werden. Die Gültigkeit von Gutscheinen ist angemessen zu befristen. Im Fall des 
Verlustes soll ein Gutschein erneut in dem Umfang ausgestellt werden, in dem er 
noch nicht in Anspruch genommen wurde. 
(4) Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten die 
Leistungen mit der Zahlung als erbracht. Eine Direktzahlung ist für den gesam-
ten Bewilligungszeitraum im Voraus möglich. 
(5) Im begründeten Einzelfall kann der zuständige Träger der Sozialhilfe einen 
Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der Leistung verlangen. 
Soweit der Nachweis nicht geführt wird, soll die Bewilligungsentscheidung wi-
derrufen werden. 

 
6.2. Übersicht und Abrechnung  

 
In § 29 SGB II stellt der Gesetzgeber frei, ob die Deckung der Bedarfe durch personalisierte Gut-
scheine oder Direktzahlungen an die Anbieter erfolgt.  
Die kommunalen Träger bestimmen, in welcher Form sie die Leistungen erbringen. Somit regelt 
der Gesetzgeber hier einen Gestaltungsspielraum und kein Verpflichtung, in einer bestimmten 
Form, wie z.B. durch Abschluss von LV, zu handeln. 
 
Die Abrechnung mit LA kann auf 3 Wegen erfolgen 
•••• Personalisierte Gutscheine 
•••• Direktzahlungen 
•••• Chipkartensystem 
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Leistungen BUT 
 

Wer ist hier LA Art der Abrechnung in 
Mainz 
 

Ausflüge LehrerInnen 
ErzieherInnen 

Ausnahme: Zahlung direkt 
an Antragsteller möglich 

Klassenfahrten LehrerInnen 
ErzieherInnen 

Direktabrechnung an LA 

Schulbedarf Eltern 
 

Geldleistung!  
Zahlung an Antragsteller  

Schülerbeförderung MVG Geldleistung!  
Zahlung an Antragsteller ist 
möglich. In Mainz erfolgt 
eine Direktabrechnung mit 
dem Verkehrsbetrieb, da 
vertragl. Beziehungen be-
stehen. 
 

Lernförderung Private und Privatgewerbliche 
Anbieter wie Schüler, Lehrer etc., 
Vereine, Institute 
 

Direktabrechnung mit LA 

Mittagessen Schule Caterer 
 

Direktabrechnung mit LA 

Mittagessen Kitas,  
Horte 

Städtische und freie Kitas Direktabrechnung mit frei-
en und städtischen Kitas 
 

Teilhabe • Vereine 
• Privatpersonen (z.B. Musik- 

oder Nachhilfelehrer) 
• gemeinnützige Träger 
• freie Träger der Jugendhilfe 
• Musikschulen, Theatergrup-

pen 
• o. ä.  
Nach dem Willen des Gesetzge-
bers sollen Vereinen, gemeinnüt-
zigen Trägern, freien Trägern der 
Jugendhilfe und Privatpersonen 
beim Abschluss von Vereinba-
rungen gegenüber gewerblichen 
Anbietern Vorrang eingeräumt 
werden. 

Gutscheine 
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6.3. Abschluss von Leistungsvereinbarungen (LV) 

 
Eine Verpflichtung zum Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit den Leistungsanbietern be-
steht nicht. 
 
Die Stadt Mainz schließt Leistungsvereinbarungen ab bei der Leistung „Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben“. 
 
Die entsprechenden Formulare können der Anlage „Formulare“ entnommen werden. 
 

 
7. Kosten – Abrechnungen - Statistiken  - Abschnitt ist in Arbeit 

 
Gesamtkosten des Bildungspakets 
 
Der Bund stellt den Kommunen für Bildung und Teilhabe zusätzlich für drei Jahre (2011, 2012 
und 2013) jeweils 400 Millionen Euro für das Mittagessen von Kindern in Hortbetreuung und für 
Schulsozialarbeit zur Verfügung. Die Mittel gelangen auf dem Weg der Beteiligung an den "Kosten 
der Unterkunft" zu den Kommunen.  
 
Das Gesamtvolumen von rd. 1,6 Mrd. Euro (ab 2014 1,2 Mrd. Euro) pro Jahr (inklusive Verwal-
tungskosten und Übernahme der Kosten für die Warmwasseraufbereitung) wird über die Beteili-
gungsquote des Bundes an den "Kosten der Unterkunft" (KdU) im Bereich der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende den Kommunen erstattet. Die Erstattung der Leitungsausgaben für das Bil-
dungspaket wird ab 2012 auf Basis der Ist-Kosten jährlich fortlaufend angepasst.  
 
 
Finanzielle Ausstattung der Kommunen 
 
Im ersten Schritt wurde die – künftig feste - Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft 
(BBKdU) um die Warmwasserkosten, die Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe und befris-
tet die pauschalen Erstattungen für Mittagessen/Hort und Sozialarbeiter angehoben. Die BBKdU 
erhöht sich damit im Bundesdurchschnitt um 5,9 Prozent bis 2013 bzw. ab 2014 um 3,1 Prozent 
(siehe Teil 3 der Übersicht). 
 
Im zweiten Schritt wurde die Anhebung aufgrund der Bildungs- und Teilhabeleistung gesondert 
festgelegt. Bis zur jährlichen Anpassung anhand der tatsächlichen Ausgaben ab dem Jahr 2014 be-
trägt dieser Wert 5,4 Prozent (siehe Teil 2 der Übersicht). 
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   Prozentsätze 

   2011 2012 2013 2014 

Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unter-
kunft 

34,5% 34,5% 34,5% 34,5% 

Teil 1 

Zwischensumme 1 34,5% 34,5% 34,5% 34,5% 

Leistungen Bildung und Teilhabe         

  darunter         

  SGB II 4,4% 4,4% 4,4% 

  Kindergeldzuschlag (KiZ) 0,7% 0,7% 0,7% 

  Wohngeld (WoG) 0,3% 0,3% 0,3% 

Anpassung an 
die tatsächli-
chen Ausga-
ben (Sach- 
leistungen) 

Teil 2 

Zwischensumme 2 5,4% 5,4% 5,4% 0,0% 

Sonstiges         

  darunter         

  
Hortkinder (Mittagessen) / Schulsozial-
arbeiter (befristet bis 2013) 

2,8% 2,8% 2,8% 0,0% 

  
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe 
SGB II 

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

  Kinderzuschlag und Wohngeld 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

  Erhöhung KdU (Warmwasser) 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 

Teil 3 

Zwischensumme 3 5,9% 5,9% 5,9% 3,1% 

 Zwischensumme 1 und 3 40,4% 40,4% 40,4% 37,6% 

 Gesamt 45,8% 45,8% 45,8% 37,6% 
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Abrechnungs- und Erstattungsverfahren 
 
Aufgrund der monatlichen Mitteilung der Aufwendungen für die Leistung "Kosten der Unter-
kunft / SGB II) erfolgt im Auftrag des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung die Er-
stattung der Bundesbeteiligung. 
 
Der Gesamtbetrag der Erstattungen muss auf das entsprechende Produkt und das Projekt "Bil-
dung und Teilhabe" prozentual aufgeteilt werden. 
 
Zeitpunkt der Abrechnung 

 
§ 46 Abs. 8 Satz 4 SGB II 
(8) Der Anteil des Bundes an den in Absatz 5 Satz 1 genannten Leistungen wird den Ländern er-
stattet. Der Abruf der Erstattungen ist zur Monatsmitte und zum Monatsende zulässig. Soweit ei-
ne Bundesbeteiligung für Zahlungen geltend gemacht wird, die wegen des fristgerechten Eingangs 
beim Empfänger bereits am Ende eines Haushaltsjahres geleistet wurden, aber erst im folgenden 
Haushaltsjahr fällig werden, ist die für das folgende Haushaltsjahr geltende Bundesbeteiligung 
maßgeblich. Die Gesamtausgaben für die Leistungen nach § 28 sowie nach § 6b des Bun-
deskindergeldgesetzes sind durch die Länder bis zum 31. März des Folgejahres zu ermit-
teln und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales mitzuteilen. Die Länder ge-
währleisten, dass geprüft wird, dass die Ausgaben der kommunalen Träger begründet und 
belegt sind und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen. 
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Übersicht – In Arbeit 
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Statistiken – in Arbeit 
 
§ 6 B BKGG - siehe Schreiben des BMFSFJ vom 09.06.11 (s. unter Anlagen) 
Es werden dieselben Statistikanforderungen wie in § 51 b SGB II für Leistungen nach § 28 SGB 
II angestrebt. 
 
Auszug aus dem Schreiben des Deutschen Städtetags vom 14.06.2011: 
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